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Kurzfassung 

In Baden-Württemberg werden seit über 
10 Jahren altlastverdächtige Flächen flä-
chendeckend systematisch erfasst. Nach-
dem die Ersterfassung in allen Stadt- und 
Landkreisen Baden-Württembergs abge-
schlossen ist, werden künftig Fortschrei-
bungen erforderlich, um die Aktualität und 
damit die Planungs- und Rechtssicherheit 
weiterhin sicherzustellen. Der Leitfaden 
schlägt dazu einen etwa fünfjährigen 
Rhythmus vor. 

Das Inkrafttreten des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
führte zu inhaltlichen und sprachlichen 
Änderungen, die in dem vorliegenden Leit-
faden dargestellt werden. Der bisherige 
Begriff "Historische Erhebung" wird des-
halb durch "Erfassung" ersetzt. 

Nach § 11 BBodSchG können die Länder 
die Erfassung von Altlasten und altlastver-
dächtigen Flächen regeln. § 3 Abs. 1 
BBodSchV nennt Kriterien (Anhaltspunk-
te), die den Verdacht einer Altlast begrün-
den können. Der Leitfaden macht deutlich, 
dass nur solche Flächen als altlastver-
dächtige Flächen erfasst werden sollen, 
bei denen erhebliche Schadstoffeinträge in 
den Untergrund zu erwarten sind. Mit die-
ser Vorgabe soll der Erfasser bei der oh-
nehin schwierigen Beurteilung der Altlas-
tenrelevanz einer Fläche entlastet werden. 
Flächen, bei denen die Recherchen keine 
Hinweise auf entsprechende Schadstoff-
einträge liefern, können aus der weiteren 
Altlastenbearbeitung ausgeschlossen 
werden. Es ist wichtig, die begrenzt vor-
handenen Mittel auf die fachgerechte Un-
tersuchung und Gefährdungsabschätzung 
offensichtlich altlastverdächtiger Flächen 
zu konzentrieren. 

Liegen Anhaltspunkte auf erhebliche 
Schadstoffeinträge vor, wird in einem wei-
teren Bearbeitungsschritt die Wahrschein-

lichkeit der Ausbreitung eventuell vorhan-
dener Schadstoffe in die Umwelt geprüft. 
Hiermit geht der Leitfaden über das primä-
re Ziel der Erfassung von Anhaltspunkten 
hinaus und schreibt eine erste qualitative 
Einschätzung einer Gefährdung vor. Die-
ser Arbeitsschritt endet mit der wirkungs-
pfadbezogenen Festlegung des weiteren 
Vorgehens, mit der dann auch über die 
Frage der Führung der Fläche im Altlas-
tenkataster entschieden wird. 

Nur wenn die Bewertung die Notwendig-
keit einer orientierenden Untersuchung 
nach § 9 Abs. 1 BBodSchG ergibt, müs-
sen in einem abschließenden Schritt er-
gänzende Informationen erfasst werden, 
die die Priorisierung nach dem in Baden-
Württemberg standardisierten Verfahren 
ermöglichen. 

Die Bearbeitungstiefe, d.h. der Umfang zu 
recherchierender Informationen zu einer 
Fläche, orientiert sich somit am Hand-
lungsbedarf, wodurch der zielgerichtete 
Einsatz von Mitteln unterstützt wird. 

Alle erfassten Daten und daraus abgeleite-
te Entscheidungen über altlastverdächtige 
Flächen werden in Datenblättern und An-
lagen dokumentiert und bilden die Grund-
lage für die Planung und Durchführung 
orientierender Untersuchungen. Die Spei-
cherung von Dokumenten und Daten er-
folgt künftig nach einem landeseinheitli-
chen Standard in Form digitaler Dokumen-
te. Die aufwändige Erstellung von Atlanten 
wird, soweit möglich, zu Gunsten digitaler 
Karten eingestellt. 

Die Ergebnisse der Erfassung tragen in 
hohem Maße zur Planungssicherheit und 
zu einem offenen Grundstücksverkehr bei. 
Sie müssen daher Beteiligten, insbeson-
dere den Grundstückseigentümern, zu-
gänglich gemacht werden. Der Leitfaden 
schlägt hierzu Vorgehensweisen vor.
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1 Einleitung 

Mit der Veröffentlichung des Handbuchs 
"Historische Erhebung altlastverdächtiger 
Flächen” (Materialien zur Altlastenbearbei-
tung, Band 9) /4/ wurde im Jahre 1992 der 
Startschuss zur flächendeckenden histori-
schen Erhebung altlastverdächtiger Flä-
chen in Baden-Württemberg gegeben. An 
dieser systematischen Erfassung von Alt-
ablagerungen und Altstandorten beteilig-
ten sich alle Stadtkreise und Landratsäm-
ter. Die Ersterfassung altlastverdächtiger 
Flächen wurde landesweit 2002 abge-
schlossen.  

Im Zuge historischer Erhebungen wurden 
bis Ende 2002 ca. 82.000 Altstandorte und 
Altablagerungen betrachtet und bewertet. 
Für ca. 20% dieser Flächen wurde ein 
Anfangsverdacht auf Altlasten festgestellt, 
der weitere Untersuchungsmaßnahmen 
erforderlich macht. 

Zwischenzeitliche Stilllegungen oder Um-
nutzungen umweltrelevanter Betriebe er-
fordern die Fortschreibung der Erfassung 
neuer Verdachtsflächen. In einigen Stadt- 
und Landkreisen ist die erste Fortschrei-
bung bereits erfolgt. 

Am 31.12.2002 waren in Baden-
Württemberg insgesamt 11.019 altlastver-
dächtige Flächen bekannt, davon 7.766 
Altstandorte und 3.253 Altablagerungen. 
Bei diesen Flächen ist die erforderliche 
Gefährdungsabschätzung noch nicht ab-
geschlossen. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand sind somit ca. 120 km2 des Landes 
von einem Altlastverdacht betroffen.  

Mit der Einführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes 1998 und der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung 1999 haben sich die gesetzlichen 
Grundlagen zur Altlastenbearbeitung ge-
ändert. 

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung unterscheidet bei der Altlas-
tenbearbeitung Erfassung und Gefähr-
dungsabschätzung von altlastverdächtigen 
Flächen sowie die Sanierung von Altlas-

ten. Abbildung 1 gibt einen Überblick über 
die Systematik dieser stufenweisen Bear-
beitung.  

Die Erfassung altlastverdächtiger Flächen 
steht als flächendeckende Untersu-
chungsmethode am Beginn der systemati-
schen Vorgehensweise. Ziel ist, bisher 
nicht bekannte Flächen (Altstandorte und 
Altablagerungen) mit Anhaltspunkten für 
das Vorliegen einer Altlast vollständig zu 
erfassen. Flächenhafte Bodenbelastun-
gen, insbesondere durch Einwirkungen 
von Luft- oder Gewässerverunreinigungen 
und Einflüssen aus Landwirtschaft und 
Gartenbau, sind nicht Gegenstand der 
Erfassung. 

Die Erfassung von Altstandorten und Alt-
ablagerungen mit Anhaltspunkten für das 
Vorliegen einer Altlast ist die Grundlage 
für die Gefährdungsabschätzung und ggf. 
für die Sanierung von Altlasten. Darüber 
hinaus ermöglicht sie die Wahrnehmung 
behördlicher Pflichten im Rahmen von 
Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren. 

§ 9 BBodSchG unterteilt die Gefährdungs-
abschätzung in zwei Stufen, die orientie-
rende Untersuchung (§ 9 Abs. 1) und die 
Detailuntersuchung (§ 9 Abs. 2). Liegen 
nach Durchführung der Erfassung An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Altlast 
vor, so ist die Behörde gemäß § 9 Abs. 1 
BBodSchG zur Durchführung einer orien-
tierenden Untersuchung auf eigene Kos-
ten mit dem Ziel der Überprüfung des An-
fangsverdachts verpflichtet. 
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Abbildung 1: Systematische Altlastenbearbeitung
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Die Erfassung verfolgt im Wesentlichen 
folgende Zielsetzungen: 

• Erfassung aktueller, d.h. seit Abschluss 
der vorangegangenen Erfassung ent-
standener Altstandorte (im Folgenden 
"Neufälle” genannt),  

• Festlegung des Handlungsbedarfs 
• Aktualisierung der Rechercheergebnis-

se und des Handlungsbedarfs voran-
gegangener Erfassungen und histori-
scher Untersuchungen (im Folgenden 
"Altfälle” genannt) wegen 

− geänderter gesetzlicher Vorgaben 
(BBodSchG, BBodSchV) 

− weiterentwickelter Erfassungs- und 
Dokumentationsstandards des Lan-
des Baden-Württemberg (FIS-AGB, 
WAABIS) 

Für die Fortschreibung von Erfassungen 
wird ein zeitlicher Rhythmus von ca. 5 
Jahren für ausreichend erachtet. Maßgeb-
lich ist hierbei der Stand (Datum) des Ad-
resspools der jeweils vorangegangenen 
Erfassung und nicht deren Projektab-
schluss. In begründeten Ausnahmefällen 
kann von dem genannten zeitlichen 
Rhythmus abgewichen werden. 

Die vollständige Erfassung altlastverdäch-
tiger Flächen erfordert eine sehr sorgfälti-

ge Arbeitsweise, um alle relevanten Flä-
chen zu ermitteln. Wegen der Vielzahl von 
Altstandorten und Altablagerungen muss 
durch gezieltes Vorgehen versucht wer-
den, die Arbeiten auf die wesentlichen 
Fälle zu konzentrieren. 

Der vorliegende Leitfaden beschreibt die 
Erfassung altlastverdächtiger Flächen. 
Erfahrungen aus den bisher durchgeführ-
ten historischen Erhebungen wurden auf-
gegriffen und unter Beachtung der geän-
derten gesetzlichen Vorgaben und Aufga-
benstellungen zusammengeführt. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Erfassung 
von Altstandorten, da die systematische 
Erfassung von Altablagerungen weit-
gehend abgeschlossen ist. Wegen der 
erforderlichen Überarbeitung von Altfällen 
werden Altablagerungen dennoch in die-
sem Leitfaden berücksichtigt. 

Der vorliegende Leitfaden ersetzt das 
1992 erschienene Handbuch einschließ-
lich den 1995 von der Landesanstalt für 
Umweltschutz veröffentlichten Ergänzun-
gen "ErHISTE bei Altablagerungen”, "Um-
gang mit Kleinstablagerungen” und "Prio-
risierung von HISTE-E-Standorten und 
HISTE-E-Ablagerungen”. Ausnahmen wer-
den ausdrücklich erwähnt. 
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2 Grundlagen 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

§ 11 BBodSchG bestimmt: 

Die Länder können die Erfassung der 
Altlasten und altlastverdächtigen Flä-
chen regeln. 

Der Begriff der Erfassung ist im Bundes-
Bodenschutzgesetz nicht definiert und 
bedarf deswegen der nachfolgenden Prä-
zisierung: 

Die Erfassung beinhaltet alle Maßnah-
men, mit denen sich eine Behörde einen 
Überblick über altlastverdächtige Flä-
chen und Altlasten verschafft, ein-
schließlich einer ersten Bewertung des 
möglichen Gefährdungspotentials, der 
Festlegung des sich hieraus ergeben-
den Handlungsbedarfes sowie die Do-
kumentation der Erkenntnisse in einem 
Altlastenkataster oder einer sonstigen 
Datei. ( RN 438 in /3/) 

Für die inhaltliche Bearbeitung einer Er-
fassung sind folgende Begriffsdefinitionen 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes von 
wesentlicher Bedeutung: 

 

Altstandorte ( § 2 Abs. 5 Nr. 2 
BBodSchG) 

Grundstücke stillgelegter Anlagen und 
sonstige Grundstücke, auf denen mit 
umweltrelevanten Stoffen umgegangen 
worden ist, ausgenommen Anlagen, de-
ren Stilllegung einer Genehmigung nach 
dem Atomgesetz bedarf. 

 

Altablagerungen (§ 2 Abs. 5 Nr. 1 
BBodSchG) 

Stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 
sowie sonstige Grundstücke, auf denen 
Abfälle behandelt, gelagert oder abge-
lagert worden sind. 

 

Altlastverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 6 
BBodSchG) 

Altablagerungen und Altstandorte, bei 
denen der Verdacht schädlicher Boden-
veränderungen oder sonstiger Gefahren 
für den Einzelnen oder die Allgemein-
heit besteht. 

 

Von einer altlastverdächtigen Fläche kann 
somit erst gesprochen werden, wenn An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Altlast 
festgestellt wurden. 

 

Altlasten (§ 2 Abs. 5 BBodSchG) 

Altstandorte und Altablagerungen, durch 
die schädliche Bodenveränderungen 
oder sonstige Gefahren für den Einzel-
nen oder die Allgemeinheit hervorgeru-
fen werden. 

Die in § 2 Abs. 5 und 6 BBodSchG ge-
nannten "sonstigen Gefahren" spielen in 
der Praxis der Erfassung erfahrungsge-
mäß keine nennenswerte Rolle. Sie wer-
den deshalb im vorliegenden Leitfaden 
nicht behandelt. Sollten im Einzelfall sons-
tige Gefahren, z.B. Rutschungsgefahren 
bei Altablagerungen, erkennbar sein, 
müssen sie erfasst werden. 

 

Schädliche Bodenveränderungen (§ 2 
Abs. 3 BBodSchG) 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-
nen, die geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Be-
lästigungen für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit herbeizuführen. 

 

Wesentliche Zielsetzung der Erfassung ist 
die Ermittlung von Anhaltspunkten für das 
Vorliegen einer Altlast. 
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Anhaltspunkte liegen nach § 3 Abs.1 
BBodSchV bei einem Altstandort insbe-
sondere vor, wenn 

auf Grundstücken über einen längeren 
Zeitraum oder in erheblicher Menge mit 
Schadstoffen umgegangen wurde 

und 

die jeweiligen Betriebs-, Bewirtschaf-
tungs- oder Verfahrensweisen oder Stö-
rungen des bestimmungsgemäßen Be-
triebs nicht unerhebliche Einträge sol-
cher Stoffe in den Boden vermuten las-
sen. 

Bei Altablagerungen sind diese Anhalts-
punkte insbesondere dann gegeben, wenn 

die Art des Betriebs 

oder 

der Zeitpunkt der Stilllegung 

den Verdacht nahe legen, dass Abfälle 
nicht sachgerecht behandelt, gelagert 
oder abgelagert wurden. 

Gemäß § 3 Abs.1 BBodSchV sind somit 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Alt-
last unabhängig von bestehenden, geplan-
ten und planungsrechtlich zulässigen Nut-
zungen oder vorhandenen Expositionsbe-
dingungen für Schadstoffe auf einer Flä-
che zu betrachten (vgl. auch /10/). 

Die Erfassung von altlastverdächtigen 
Flächen geht mit dem in diesem Leitfaden 
definierten Leistungsumfang über die reine 
Ermittlung von Anhaltspunkten für das 
Vorliegen einer Altlast nach § 3 Abs. 1 
BBodSchV hinaus. So dienen die im 
Rahmen einer Erfassung durchzuführen-
den Ortsbesichtigungen neben der Ermitt-
lung von Anhaltspunkten für das Vorliegen 
einer Altlast im Wesentlichen der Feststel-
lung der aktuellen Nutzungssituation und 
der Beurteilung der Ausbreitungs- (Exposi-
tions-) bedingungen für mögliche Schad-
stoffe am Standort  (z.B. Oberflächenbe-
festigung, -versiegelung). Damit wird be-
reits im Rahmen der Erfassung ein erster 
Schritt der behördlichen Ermittlungen zur 

Gefährdungsabschätzung nach § 9 Abs. 1 
BBodSchG vollzogen. 

 Erfassung Nutzungssituation 
und Expositionsbedingungen 

Erfassung

Behördliche
Sachverhalts-
ermittlung 
gemäß 
§ 9 Abs.1 
BBodSchG

 

Abbildung 2: Schnittstelle Erfassung und be-
hördliche Sachverhaltsermittlung 

2.2 Fachliche Grundlagen 

Folgende fachlichen Grundlagen sind in 
die Bearbeitung des Leitfadens eingeflos-
sen: 

• Handbuch "Historische Erhebung alt-
lastverdächtiger Flächen” /4/.  
Der vorliegende Leitfaden ersetzt das 
1992 erschienene Handbuch. Bei im 
Einzelfall erforderlichen systematischen 
Erfassungen von Altlablagerungen gel-
ten die Ausführungen dieses Leitfadens 
analog; bezüglich zusätzlicher Informa-
tionsquellen muss auf /4/ zurückgegrif-
fen werden. 

• Branchenkatalog zur historischen Er-
hebung von Altstandorten /5/. 

• Altlastenbearbeitung Baden-Württem-
berg; Stand des Priorisierungsverfah-
rens und Fortschreibung für die Wir-
kungspfade Boden-Mensch und Boden-
Nutzpflanze /8/.  
Der Bericht wird durch diesen Leitfa-
dens für Bewertungen auf BN 1 z.T. 
konkretisiert und z.T. geändert. 

• Arbeitshilfe zur Bewertung altlastver-
dächtiger Standorte auf Beweisniveau 1 
/6/.  
Die Arbeitshilfe wird durch Vorgaben 
dieses Leitfadens ersetzt. Sie enthält 
jedoch branchenspezifische Bewer-
tungskriterien, die in XUMA-B /9/ um-
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gesetzt sind und die bei der einzelfall-
bezogenen Bewertung des Handlungs-
bedarfs Beachtung finden können. 

• FachInformationsSystem - Altlasten, 
Grundwassergefährdende Flächen, 
Schädliche Bodenveränderungen - FIS-
AGB (in jeweils aktuellster Version). 

• XUMA-B (alle Wirkungspfade / Schutz-
güter; in jeweils aktuellster Version) /9/. 

• WAABIS-Regelwerk zur Geodatenfüh-
rung /13/. 

− Anleitung 1: Anleitung zur Benutzung 
der Geo-Basisdaten der Vermes-
sungsverwaltung. 

− Anleitung 2: Digitalisierung von alt-
lastverdächtigen Flächen, Altlasten, 
schädlichen Bodenveränderungen 
und Verdachtsflächen . 

2.3 Anforderungen an Erfasser 

Ingenieurunternehmen, die mit Leistungen 
zur Durchführung einer Erfassung beauf-
tragt werden (im Folgenden kurz als "Er-
fasser" bezeichnet), sollten mindestens 

über folgende fachliche Qualifikationen 
verfügen: 

• Erfahrungen der mit der Projektbearbei-
tung betrauten Personen (Ingenieure 
oder Naturwissenschaftler) mit der Alt-
lastenbearbeitung.  

• Kenntnisse über die kommunale Altlas-
tenbearbeitung in Baden-Württemberg, 
z.B. zu Bewertungs- und Priorisie-
rungsverfahren im Rahmen von Ge-
fährdungsabschätzungen von altlast-
verdächtigen Flächen. 

• Kenntnisse über einschlägige Daten-
banksysteme (FIS-AGB, WAABIS) des 
Landes Baden-Württemberg. 

• Personelle und gerätetechnische Aus-
stattungen für digitale Datenverarbei-
tung (z. B. Geographische Informati-
onssysteme). 

• Kenntnisse der Verwaltungsstrukturen 
in Baden-Württemberg sowie Kenntnis-
se des jeweiligen Bearbeitungsgebie-
tes. 
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3 Bewertung 

3.1 Bewertung - Festlegung des 
Handlungsbedarfs 

Bewertung bedeutet die bodenschutz-
rechtliche Einstufung einer Fläche durch 
die zuständige Behörde. Es ist zu klären, 
ob der Verdacht besteht, dass von der 
Altablagerung bzw. dem Altstandort 
schädliche Bodenveränderungen oder 
sonstige Gefahren für den Einzelnen oder 
die Allgemeinheit hervorgerufen werden. 
Bei der Erfassung müssen dazu alle re-
cherchierten Informationen danach beur-
teilt werden, welcher Handlungsbedarf 
sich für jede einzelne Fläche ergibt. Mit 
der Festlegung des Handlungsbedarfs 
durch die Behörde ist die Entscheidung 
über die Führung einer Fläche im Altlas-
tenkataster verbunden. 

Grundlage der Verdachtsabklärung bei der 
Erfassung ist die Frage, ob Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Altlast nach § 3 
Abs. 1 BBodSchV bestehen.  

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BBodSchV beste-
hen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Altlast 

bei einem Altstandort insbesondere, 
wenn auf Grundstücken über einen län-
geren Zeitraum oder in erheblicher 
Menge mit Schadstoffen umgegangen 
wurde und die jeweilige Betriebs-, Be-
wirtschaftungs- oder Verfahrensweise 
oder Störungen des bestimmungsmä-
ßen Betriebs nicht unerhebliche Einträ-
ge solcher Stoffe in den Boden vermu-
ten lassen.  

Die Aufzählung der Anhaltspunkte ist, wie 
die Verwendung des Wortes "insbesonde-
re" zeigt, nicht abschließend. Die Kriterien 
"längerer Zeitraum" oder "erhebliche Men-
ge" sind alternativ genannt. Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Altlast können 
demnach nicht nur bestehen, wenn beide 
Kriterien zutreffen, sondern auch dann, 
wenn über einen längeren Zeitraum mit 
geringen Mengen oder über einen kürze-

ren Zeitraum mit erheblichen Mengen von 
Schadstoffen umgegangen wurde. Wel-
cher Zeitraum "länger" und welche Schad-
stoffmenge "erheblich" ist, lässt sich nicht 
verallgemeinern (vgl. /2/).  

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Alt-
last sind insbesondere verknüpft mit der 
Vermutung nicht unerheblicher Schad-
stoffeinträge in den Boden. In diesem 
Punkt unterscheidet sich die bundesge-
setzliche Regelung wesentlich vom Hand-
buch "Historische Erhebung altlastver-
dächtiger Flächen” /4/. Die dort durchge-
führte Vorklassifizierung war die Abschät-
zung der Wahrscheinlichkeit eines Ge-
fahrverdachts. Im Zusammenhang mit 
dem Besorgnisgrundsatz aus § 22 LAbfG 
wurden auch Flächen erfasst, bei denen 
keine konkreten Hinweise auf Schadstoff-
einträge in den Boden vorlagen, der Ver-
dacht darauf aber nicht vollständig ausge-
schlossen werden konnte. Nach § 3 Abs. 1 
BBodSchV werden künftig nur noch Flä-
chen erfasst, bei denen erhebliche Schad-
stoffeinträge in den Untergrund zu erwar-
ten sind. Mit dieser Vorgabe wird der Er-
fasser bei der ohnehin schwierigen Beur-
teilung der Altlastenrelevanz einer Fläche 
entlastet. Flächen, bei denen die Recher-
chen keine Hinweise auf entsprechende 
Schadstoffeinträge liefern, werden aus der 
weiteren Altlastenbearbeitung 
ausgeschlossen. 

Neben der Ermittlung von Anhaltspunkten 
für das Vorliegen einer Altlast nach § 3 
Abs. 1 BBodSchV ist die Beurteilung der 
Ausbreitungsmöglichkeit von Schadstoffen 
in die Umwelt nach § 9 Abs. 1 BBodSchG 
wichtiger Bestandteil der Festlegung des 
Handlungsbedarfs. Die Beurteilung erfolgt 
z.B. anhand der Erkenntnisse aus der 
Ortsbesichtigung und ist daher nur als 
eine erste Einstufung zu verstehen. 
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Die Ergebnisse der Erfassung führen für 
jede untersuchte Fläche zur Festlegung 
des weiteren Handlungsbedarfs auf Be-

weisniveau 1 (BN 1). Das ehemalige Be-
weisniveau 0 (Vorklassifizierung nach 
Standarderhebung – HISTE) entfällt. 

 

 

Festlegung des Handlungsbedarfs

Anhaltspunkte
für das Vorliegen

einer Altlast?

Beurteilung der
Ausbreitungsmöglichkeit

von Schadstoffen
in die Umwelt

JA NEIN

 

Abbildung 3: Entscheidungsebenen bei der Festlegung des Handlungsbedarfs 

Auf Grundlage der Ermittlung von An-
haltspunkten für das Vorliegen einer Alt-
last und ersten Gefährdungsabschätzun-
gen für Wirkungspfade ergeben sich fol-
gende Kategorien für den weiteren Hand-
lungsbedarf auf BN 1:  

• Kategorie: Orientierende Untersu-
chung (OU) 
Es bestehen Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast gemäß § 3 
Abs. 1 BBodSchV. Bei aktueller Nut-
zung ist die Ausbreitung möglicherwei-
se vorhandener Schadstoffe über einen 
oder mehrere Wirkungspfade in die 
Umwelt möglich (Exposition). Es wird 
daher gemäß § 3 Abs. 3 BBodSchV die 
Durchführung einer orientierenden Un-
tersuchung nach § 9 Abs. 1 BBodSchG 
erforderlich. Die Fläche wird im Altlas-
tenkataster geführt. 

 
• Kategorie: B – Anhaltspunkte; der-

zeit keine Exposition 
Es bestehen Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast gemäß § 3 
Abs. 1 BBodSchV. Bei aktueller Nut-
zungssituation ist die Ausbreitung mög-
licherweise vorhandener Schadstoffe in 

die Umwelt über alle Wirkungspfade 
unwahrscheinlich (keine Exposition). 
Weitere Untersuchungen sind daher 
unverhältnismäßig. Mit einer Änderung 
der Exposition für mögliche Schadstoffe 
(z.B. durch Entsiegelung der Fläche) 
kann jedoch eine Situation entstehen, 
in der der Transfer möglich wird. Dann 
besteht die Erfordernis zur Durchfüh-
rung einer orientierenden Untersu-
chung nach § 9 Abs. 1 BBodSchG für 
einen oder mehrere Wirkungspfade. 
Die Fläche wird im Altlastenkataster ge-
führt.  

 
• Kategorie: Ausscheiden aus der Alt-

lastenbearbeitung (A)  
Es bestehen keine Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Altlast. Eine unein-
geschränkte Nutzung ist derzeit und in 
Zukunft möglich. Die Fläche wird weder 
im Bodenschutz- noch im Altlastenka-
taster geführt (s. auch Abschnitt 5.2.2).  
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Mit der Einstufung in die Handlungskate-
gorie A ist keine rechtliche Garantie der 
Behörde für die Altlastenfreiheit einer Flä-
che verbunden. Mit Handlungsbedarf A 
wird lediglich zum Ausdruck gebracht, 
dass aus der Erfassung keine Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Altlast im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BBodSchV hervor-
gegangen sind. In diesem Zusammenhang 
ist darauf hinzuweisen, dass keine behörd-
liche Verpflichtung zur Bescheinigung der 
Altlastfreiheit von Grundstücken besteht.  

In Ausnahmefällen können die auf BN 1 
erhobenen Daten für eine Fläche der Ka-
tegorie A Anhaltspunkte auf entsorgungs-
relevante Bodenveränderungen liefern. Es 
besteht dann die Möglichkeit, die Fläche 
mit Handlungsbedarf B–Entsorgungsrele-
vanz zu kategorisieren. Die Fläche wird 
dann im Bodenschutzkataster geführt. Es 
handelt sich bei diesen Fällen um Flächen 
ohne Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-
ner Altlast, aber mit Anhaltspunkten auf 

entsorgungsrelevante Bodenveränderun-
gen. Für diese Flächen besteht kein be-
hördlicher Untersuchungsauftrag nach § 9 
Abs. 1 BBodSchG. Eventuelle weitere 
Maßnahmen sind lediglich in Verbindung 
mit abfalltechnischen Untersuchungen zu 
erwarten und liegen im Zuständigkeitsbe-
reich des Abfallerzeugers.  

In der Praxis ist eine Entscheidung für den 
Handlungsbedarf B–Entsorgungsrelevanz 
insbesondere bei Altstandorten erst nach 
Vorlage von Analyseergebnissen aus 
technischen Untersuchungsmaßnahmen 
(z.B. orientierenden Untersuchungen) und 
somit auf BN 1 nur in Ausnahmefällen 
möglich. Ausnahmen sind bei Altablage-
rungen denkbar, bei denen die Zusam-
mensetzung des Auffüllungsmaterials (z.B. 
überwiegend Erdaushub mit untergeord-
neten Bauschutteinlagerungen) zwar keine 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Alt-
last, aber Entsorgungsrelevanz nahe legt. 

 
Informationen zur Fläche

Anhaltspunkte
für das 

Vorliegen 
einer Altlast 

Ausbreitungs-
möglichkeit von
Schadstoffen in

die Umwelt?

JA Ausnahme 
(vgl. Text) 

JA 

A

  B-
 Entsorgungsrelevanz 
(Bodenschutzkataster) 

OU 
(Altlastenkataster) 

B-Anhaltspunkte;
derzeit 

keine Exposition 
(Altlastenkataster)

NEIN

NEIN

 

Abbildung 4: Festlegung des Handlungsbedarfs 
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Flächen, für die zunächst aufgrund der 
Betriebsbezeichnung eine Altlastrelevanz 
festgestellt wurde, die sich aber im Zuge 
weiterer Recherchen nicht bestätigt hat 
(z.B. Betriebsbezeichnung Chemische 
Reinigung, tatsächlich aber nur Annahme-
stelle ohne umweltrelevante Betriebsein-
richtungen) sind nicht weiter zu bearbei-
ten. Eine formelle Festlegung des Hand-
lungsbedarfs auf BN 1 ist für diese Flä-
chen nicht erforderlich.  

In der praktischen Umsetzung der Bewer-
tung von Flächen legt der Erfasser einen 
vorläufigen Handlungsbedarf fest. Die 
endgültige Festsetzung des Handlungsbe-
darfs erfolgt durch die Behörde. Der Er-
fasser muss dazu den Bewertungsvor-
schlag zusammen mit den wesentlichen 
Ergebnissen vorlegen. Bei Bedarf können 
bei der Festlegung auch Vertreter weiterer 
Ämter und Fachbehörden beteiligt werden.  

3.2 Bewertung - Priorisierung 

Sämtliche mit Handlungsbedarf OU be-
wertete Flächen werden hinsichtlich der 
Dringlichkeit der orientierenden Untersu-
chung priorisiert. Alle anderen Flächen 
werden nicht priorisiert.  

Die Priorisierung erfolgt separat für jeden 
relevanten Wirkungspfad zumindest aber 
für die Wirkungspfade Boden - Grundwas-
ser und Boden - Mensch.  

Die Priorisierung führt der Erfasser über 
die jeweils aktuelle Version von XUMA-B 
/9/ durch. Die daraus resultierende Priori-
sierungsliste dient der Behörde als Grund-
lage für die Abarbeitung der orientieren-
den Untersuchungen nach § 9 Abs. 1 
BBodSchG. 

3.3 Informationen für die Be-
wertung 

Für eine fachlich fundierte Bewertung 
werden bestimmte Informationen zu einer 
Fläche benötigt. Im Folgenden werden 
Informationen aufgelistet, die der Behörde 

mindestens vorliegen müssen, um auf 
BN 1 diese Bewertung durchführen zu 
können. Sie lassen sich in drei Gruppen 
einteilen, die in der Regel in unterschiedli-
chen Phasen der Erfassung ermittelt wer-
den. Stellt sich ein anfänglicher Verdacht 
im Zuge der Recherchen als unbegründet 
heraus, werden keine weiteren Informatio-
nen ermittelt. 

Mindestinformationen sind alle Informa-
tionen, die erforderlich sind, um eine Flä-
che hinsichtlich Art und Lage hinreichend 
zu beschreiben.  

Handlungsbestimmende Informationen 
sind alle Informationen, die ergänzend zu 
den Mindestinformationen die Vermutung 
nicht unerheblicher Schadstoffeinträge in 
den Boden und damit die Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Altlast beschrei-
ben. Außerdem lassen sie Rückschlüsse 
auf die Exposition möglicher Schadstoffe 
zu. 

Prioritätsbestimmende Informationen 
sind alle Informationen, die ergänzend 
erforderlich sind, um eine standardisierte 
Priorisierung für alle relevanten Wirkungs-
pfade mittels XUMA-B durchführen zu 
können. Priorisiert werden nur Flächen mit 
Handlungsbedarf OU. 

Die fachlich-inhaltlichen Anforderungen, 
die zum Erreichen von BN 1 im Rahmen 
einer Erfassung zu erfüllen sind, ergeben 
sich durch die Definition der Mindestinfor-
mationen und der handlungsbestimmen-
den Informationen. Diese Anforderungen 
dürfen nicht mit den Anforderungen an 
eine am Einzelfall ausgerichtete histori-
sche Untersuchung gleichgesetzt werden. 
So ist es beispielsweise nicht erforderlich, 
alte Planunterlagen in einem neu erstellten 
Lageplan zusammenfassend darzustellen. 
Im Bedarfsfall müssen die Ergebnisse 
einer Erfassung im Rahmen der weiteren 
Gefährdungsabschätzung ergänzt werden. 
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Abbildung 5: Mindestinformationen und hand-
lungsbestimmende Informationen 

Zu den Mindestinformationen zählen fol-
gende Daten:  

• Name 
• Flächentyp 
• Gemeinde / Teilgemeinde 
• Adresse 
• Flurstückskennzeichnung (Gemarkung, 

Flur, Flurstücksnummer, 
Flurstücksunternummer) 

• Lagekoordinaten 
 

Handlungsbestimmende Informationen 
sind: 

• Umweltrelevante Branchen (nur bei 
Altstandorten) 

• Art der Altablagerung 
• Betriebszeiträume 
• Abschätzung der stofflichen Zusam-

mensetzungen (nur bei Altablagerun-
gen) 

• Einzugsgebiet / Einwohnerzahlen zum 
Zeitpunkt des Betriebes einer Altabla-
gerung 

• Betriebsgröße (qualitativ; nur bei 
Altstandorten) 

• Informationen über die jeweiligen, d.h. 
betriebsspezifischen, zumindest aber 
über die branchenspezifischen Be-
triebs-, Bewirtschaftungs- und Verfah-
rensweisen 

• Informationen über betriebsspezifische, 
zumindest aber branchenspezifische 
Schadstoffe 

• Umgang nach Zeit und Menge mit die-
sen Schadstoffen 

• Umgang nach Art und Ort mit diesen 
Schadstoffen (Art: z.B. Umgang in offe-
nen oder geschlossenen Systemen; 
Ort: Präzisierung, ob der Ort des Um-
gangs einen Stoffeintrag in den Boden 
erwarten lässt, z.B. Umgang in Ober-
geschossen, Unterkellerung vorhan-
den, Tanklagerung im Außenbereich 
u.ä.) 

•  (vermuteter) Eintrag dieser Schadstof-
fe in den Boden (nach Menge) 

• Informationen über Störungen des be-
stimmungsgemäßen Betriebes (z.B. 
Unfälle) 

• Aktuelle Nutzung 
• Flächengröße 
• Volumen / Mächtigkeit der Auffüllung 

(nur bei Altablagerungen) 
• Lage in Schutz- oder Vorbehaltsgebie-

ten (Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsge-
biete, Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, 
Biotope) 

• Lage zum Oberflächengewässer 

Wenn aufgrund der Auswertung der Min-
destinformationen und der handlungsbe-
stimmenden Informationen Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Altlast bestehen, 
müssen zur Beurteilung der Ausbrei-
tungsmöglichkeit von Schadstoffen in die 
Umwelt weitere Daten zur Verfügung ste-
hen. Dazu zählen: 

• Vorhandensein und Zustand einer 
Oberflächenabdeckung (aus der 
Ortsbesichtigung) 

• geologische und hydrogeologische 
Standortsituation (aus Kartenwerken) 

Die prioritätsbestimmenden Informationen 
werden durch XUMA-B /9/ wirkungspfad-
abhängig vorgegeben. Es handelt sich um 
Informationen zu 

• Stoffgefährlichkeit (ro) 
• Schadstoffaustrag (mI) 
• Ort der Beurteilung (mII) 
• Wirkung (mIII) 
• Bedeutung (mIV) 
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Abbildung 6: Prioritätsbestimmende Informati-
onen 

Die Priorisierungen, die durch Ermittlung 
sogenannter Risikoziffern mit XUMA-B 
durchgeführt werden, unterstützen die 

Steuerung der zeitlichen Abfolge bei der 
Durchführung von weiteren behördlichen 
Sachverhaltsermittlungen gemäß § 9 
Abs. 1 BBodSchG. 

Bei der Ermittlung prioritätsbestimmender 
Informationen sind alle Wirkungspfade zu 
beachten, die bei aktueller Nutzung auf 
der Fläche relevant sind und bei planungs-
rechtlich zulässigen Nutzungsänderungen 
zukünftig relevant werden können.  

Priorisierungen sind mindestens für die 
Wirkungspfade 

• Boden-Grundwasser  
• Boden-Mensch 

durchzuführen. 
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4 Methodischer Ablauf der Erfassung  

4.1 Arbeitsgrundlagen 

Zur Durchführung von Erfassungen alt-
lastverdächtiger Flächen bedarf es nach-
folgend genannter Arbeitsgrundlagen. 

• Legitimationsschreiben der Behörde für 
den Erfasser zur Vorlage bei behördli-
chen Stellen oder bei Ortsbesichtigun-
gen. 
In Anhang 7.4 ist eine Mustervorlage 
des Legitimationsschreibens abge-
druckt. 

• Auszug aus FIS-AGB mit allen Flächen 
(Sach- und Geodaten). 

• Adresspool der vorangegangenen Er-
fassung. 
Ein kompletter Adresspool aller bei der 
Ersterfassung betrachteten Flächen 
(altlastverdächtige Flächen + Flächen 
mit Handlungsbedarf A + im Zuge der 
Recherchen wegen fehlender Altlasten-
relevanz aus der Bearbeitung ausge-
schlossene Flächen) liegt in der Regel 
nicht vor. Häufig wurde jedoch eine so-
genannte Ausscheider- oder Urliste er-
stellt, die zusammen mit dem Auszug 
aus FIS-AGB als Adresspool ausge-
wertet werden kann. 

• Abschlussbericht der vorangegangenen 
Erfassung. 
In vielen Fällen wurde mit Abschluss 
eines Erfassungsprojektes ein Schluss-
bericht angefertigt, in dem u.a. die me-
thodische Vorgehensweise, die Infor-
mationsquellen und Besonderheiten bei 
der Datenrecherche dargestellt wurden. 

• Leihweise und projektbezogene Über-
lassung der automatisierten Liegen-
schaftskarten (ALK), digitaler topogra-
phischer Karten (TK 25) und Ortho-
photos als Arbeits- und Dokumentati-
onsgrundlagen. Für Bereiche des Be-
arbeitungsgebietes, in denen keine 
ALK verfügbar sind, muss auf gescann-
te Flurkarten als digitale Arbeitsgrund-

lage zurückgegriffen werden.  
Auf Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen dem Ministerium für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg und dem 
Landesvermessungsamt Baden-Würt-
temberg erhält die Behörde das Recht 
zur Nutzung von Geo-Basisdaten u.a. 
im Rahmen der Erfassung altlastver-
dächtiger Flächen (Erlass des Ministe-
riums für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg vom 27.01.2003 /14/). 
Zwischen der Behörde und dem Erfas-
ser ist eine Vereinbarung für die pro-
jektbezogene Nutzung von Geo-Basis-
daten abzuschließen (s. Anhang 7.6). 

• Planunterlagen zu Schutz- und Vorbe-
haltsgebieten (digital, sofern verfügbar) 
im ALK- / Flurkartenmaßstab: 

− Wasserschutzgebiete (WSG)  
Es sind sowohl rechtskräftige als 
auch fachtechnisch abgegrenzte, im 
wasserrechtlichen Verfahren befindli-
che Schutzzonen zu berücksichtigen. 

− Heilquellenschutzgebiete (HSG)  
analog WSG 

− Naturschutzgebiete (NSG) 
− Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
− Überschwemmungsgebiete (ÜSG) 
− Naturdenkmäler (ND) 
− Biotope (§ 24a, § 26a, § 30a 

NatSchG) 

• Flächennutzungspläne (FNP) 

Die oben genannten Arbeitsgrundlagen 
liegen in der Regel bei den unteren Ver-
waltungsbehörden vor oder können durch 
diese bei den zuständigen kommunalen 
Planungsträgern beschafft werden.  

Die formellen, fachlichen und kartographi-
schen Arbeitsgrundlagen werden mit Be-
ginn der Erfassung flächendeckend für 
das Bearbeitungsgebiet benötigt.  



22 Fortschreibung der Erfassung altlastverdächtiger Flächen  LfU 

 

Die planungsrechtlichen Arbeitsgrundla-
gen müssen bei der Priorisierung von Fäl-
len mit Handlungsbedarf OU zur Verfü-
gung stehen und können gezielt für ent-
sprechende Bereiche des Bearbeitungs-
gebietes beschafft werden. 

4.2 Vorgehensweise bei der In-
formationsermittlung 

Die Informationsermittlung erfolgt im All-
gemeinen durch systematische Aktenaus-
wertungen, Personenbefragungen und 
Ortsbesichtigungen. 

Multitemporale Luftbild- und Kartenaus-
wertungen, die im Wesentlichen der Er-
fassung von Altablagerungen dienen, wer-
den bei der Fortschreibung von Erfassun-
gen nicht durchgeführt. In Ausnahmefäl-
len, z.B. wenn bei der Ersterfassung keine 
Luftbild- oder Kartenauswertungen durch-
geführt wurden, können diese nachgeholt 
werden, sofern sich die Behörde nicht 
durch andere Methoden einen Überblick 
über Altablagerungen im Bearbeitungsge-
biet verschafft hat. Die Entscheidung für 
die Durchführung einer multitemporalen 
Luftbild- oder Kartenauswertung bedarf 
der vorherigen Abwägung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses. Hinweise zur 
Durchführung von multitemporalen Luft-

bild- und Kartenauswertungen finden sich 
im Handbuch "Historische Erhebung” /4/. 

Die bislang bei Erfassungen vorgenom-
mene Differenzierung der Bearbeitungstie-
fe nach Standarderhebung (HISTE) und 
Erweiterter historischer Erhebung 
(ErHISTE) entfällt künftig; sie wird durch 
eine am Handlungsbedarf orientierte Be-
arbeitungstiefe ersetzt. 

Bei allen Fällen mit Handlungsbedarf OU 
muss aus den erfassten Informationen der 
Umfang der orientierenden Untersuchung 
abgeschätzt werden. Die zu untersuchen-
den Verdachtsbereiche müssen benannt 
sowie Art und Umfang der erforderlichen 
Maßnahmen beschrieben werden (z.B. "3 
bis 5 Bodenluftuntersuchungen im Bereich 
der Entfettungsanlage"). Diese für die Er-
fassungsarbeit neue Anforderung ermög-
licht der Behörde die Planung der anste-
henden Maßnahmen. Gleichzeitig trägt sie 
zur Qualitätssicherung bei. Nur wenn kon-
krete Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-
ner Altlast vorhanden sind, können Unter-
suchungsmaßnahmen abgeschätzt und 
beschrieben werden. 
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Abbildung 7: Differenzierung der Bearbeitungstiefe nach dem Handlungsbedarf 
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Im Folgenden werden die wesentlichen 
Rechercheschritte zur Ermittlung der Min-
destinformationen sowie der handlungs- 
und der prioritätsbestimmenden Informa-
tionen beschrieben. 

Schritt 1:  
Klärung Stand Adresspool der voran-
gegangenen Erfassung 

Zielsetzung: Vorbereitung des neuen Ad-
resspools. 

Beschreibung: Durch Auswertung ent-
sprechender Informationsquellen muss 
festgestellt werden, zu welchem Zeitpunkt 
der Adresspool der vorangehenden Erfas-
sung aufgestellt wurde. Stilllegungen alt-
lastverdächtiger Betriebe konnten nach 
Fertigstellung des Adresspools der voran-
gegangenen Erfassung nicht oder nur un-
systematisch berücksichtigt werden. 

 
Informationsquellen: Adresspool / Ab-
schlussbericht der vorangegangenen Er-
fassung; ggf. Rücksprache mit dem dama-
ligen Erfasser. 

Schritt 2:  
Aufstellung des neuen vorläufigen Ad-
resspools 

Zielsetzung: Vorbereitung des neuen Ad-
resspools. 

Beschreibung: Durch systematische Aus-
wertung der Informationsquellen sind unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des 
"Branchenkataloges” /5/ und der in An-
hang 7.5 beigefügten Negativliste Flächen 
mit altlastenrelevanten Nutzungen aufzu-
nehmen. Um inhaltliche Lücken zwischen 
der vorangegangenen Erfassung und ei-
ner Fortschreibung zu vermeiden, wird 

empfohlen, eine zeitliche Überschneidung 
von 6 Monaten zwischen Fertigstellung 
des Adresspools der vorangegangenen 
Erfassung und zeitlichem Beginn des neu-
en Adresspools vorzusehen. 

 
Informationsquellen: Gewerbeakten der 
Kommunen bzw. der Landratsämter . 
Bei Erfassungsfortschreibungen in Land-
kreisen sollte vorab geprüft werden, ob 
eine Auswertung von Gewerbeab- und -
ummeldungen beim Landratsamt (z.B. 
Ordnungsamt, Abfallwirtschaftsamt u.a.) 
oder innerhalb der einzelnen Kommunen 
zielführender ist.   
Die Aufstellung des neuen Adresspools 
durch ausschließliche Berücksichtigung 
entsprechender Betriebserfassungen bei 
den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern 
(Fachanwendung Gewerbeaufsichtsämter- 
FAGAA) ist derzeit nicht zu empfehlen, da 
die Inhalte der FAGAA meist nicht den 
Anforderungen an eine systematische 
Erfassung altlastenrelevanter Flächen 
entsprechen. 

Schritt 3:  
Abgleich vorläufiger Adresspool mit  
Daten aus FIS-AGB und der Ausschei-
der-/Urliste 

Zielsetzung: Fertigstellung des neuen Ad-
resspools. 

Beschreibung: Durch Abgleich des vorläu-
figen Adresspools mit den in FIS-AGB 
bereits vorhandenen Altlasten und altlast-
verdächtigen Flächen und der Ausschei-
der-/Urliste der vorangegangenen Erfas-
sung werden Doppelbearbeitungen von 
Flächen vermieden. Als Ergebnis des Ab-
gleichs entsteht ein neuer Adresspool. 
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Informationsquellen: Vorläufiger Adress-
pool, FIS-AGB, Ausscheider-/Urliste der 
vorangegangenen Erfassung 

Schritt 4:  
Relevanzprüfung 

Zielsetzung: Ausscheiden aktiver Betriebe 
aus der weiteren Bearbeitung.  

Beschreibung: Eigentümer- oder Pächter-
wechsel bei Betrieben führen zu entspre-
chenden Gewerbeabmeldungen im Ge-
werberegister, ohne dass der (umweltrele-
vante) Betrieb auf einer Fläche tatsächlich 
eingestellt oder geändert wurde (z.B. 
Pächterwechsel bei öffentlichen Tankstel-
len). Diese Flächen befinden sich somit 
als "aktive” Betriebe im neuen Adresspool 
und müssen in diesem Bearbeitungsschritt 
"ausgefiltert” werden. 

Informationsquellen: Ortsbesichtigung / 
Personenbefragung.  
Bei entsprechender Bearbeitungstiefe 
kann Schritt 9 (s.u.) entfallen. 

Schritt 5:  
Auswertung Bauakten 

Zielsetzung: Ermittlung von Informationen 
zu umweltrelevanten baulichen Anlagen 
und Stoffeinsätzen. 

 
Beschreibung: Durch systematische Ak-
tenauswertung können Informationen zu 
Art, Lage und Betriebszeitraum umweltre-
levanter Betriebseinrichtungen ermittelt 
werden. Häufig geben die Akten Hinweise 
auf Produktionsverfahren und eingesetzte 
Stoffe. 

Informationsquellen: Baurechtsämter der 
Kommunen. 

Schritt 6:  
Auswertung kommunaler Archive 

Zielsetzung: Ergänzungen von Informatio-
nen aus Schritt 5 für Verdachtsflächen mit 
lange zurückreichendem Betriebszeitraum. 

Beschreibung: Die Auswertung kommuna-
ler Archive kann zu einer Ergänzung von 
Schritt 5 führen, sofern der Betriebszeit-
raum auf einer altlastenrelevanten Fläche 
lange zurückreicht. Fragen des Archivie-
rungszeitpunktes und des Archivierungs-
ortes (kommunale Archive können z.B. auf 
Landkreisebene ausgelagert sein) müssen 
mit den Kommunen geklärt werden. 

 
Informationsquellen: Kommunale Archive / 
Kreisarchive. 

Schritt 7:  
Auswertung von Akten der unteren 
Verwaltungsbehörden 

Zielsetzung: Ergänzung der Informationen 
zu umweltrelevanten Betriebsvorgängen / 
-abläufen und Lagerungen von wasserge-
fährdenden Stoffen. 

Beschreibung: Auszuwerten sind im We-
sentlichen Akten der unte-
ren Umweltschutzbehörden. z.B. VAwS-
Akten. Außerdem sollten die in den Re-
gistraturen archivierten Unterlagen der 
ehem. Ämter für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz für Betriebszeiträume vor 
1995 ausgewertet werden. 

Informationsquellen: Untere Umwelt-
schutzbehörden; Registraturen der Land-
ratsämter und kreisfreien Städte. 
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Schritt 8:  
Auswertung von Akten der Gewerbe-
aufsicht 

Zielsetzung: Ergänzung der Informationen 
zu umweltrelevanten Betriebsvorgängen / 
-abläufen. 

Beschreibung: Auswertung aller themenre-
levanten Akten, die von den für die Ge-
werbeaufsicht zuständigen Behörden be-
reitgestellt werden; nach Möglichkeit Be-
fragung des (ehemals) zuständigen Sach-
bearbeiters / Kenntnisträgers. 

 
Informationsquellen: Akten der Gewerbe-
aufsicht 
Die Akteneinsicht muss in der Regel 
schriftlich beantragt werden. 

Schritt 9:  
Ortsbesichtigung / Fotodokumentation 

Zielsetzung: Feststellung der aktuellen 
Nutzungssituation und der Versiegelungs-/ 
Befestigungssituation von Geländeober-
flächen; "Allgemeiner Eindruck” zum Zu-
stand einer Fläche; visuelle Feststellung 
von Anhaltspunkten auf eine Altlast. 

Beschreibung: Die Ortsbesichtigung einer 
Fläche erfolgt im Allgemeinen von außen, 
d.h. ohne Begehung der Fläche  
Die Besichtigung einer Fläche dient neben 
der Feststellung der aktuellen Nutzungssi-
tuation (vgl. Schritt 3) dazu, dass sich der 
Erfasser einen "allgemeinen Eindruck” 
zum Zustand der Fläche macht, um da-
raus Rückschlüsse auf die ehem. Bewirt-
schaftung unter altlastenrelevanten Ge-
sichtspunkten ziehen zu können. Darüber 
hinaus sind bei einer Ortsbesichtigung alle 
visuell erkennbaren Sachverhalte, die An-
haltspunkte für das Vorliegen eine Altlast 
liefern, zu erfassen.   
Die Aufnahme der Versiegelungs- / Befes-

tigungssituation dient der Gefährdungs-
abschätzung bei Flächen mit Anhaltspunk-
ten für das Vorliegen einer Altlast. 

 
Die Ortsbesichtigung ist durch möglichst 
aussagekräftige, digitale Fotografien (ca. 
1-3 Stk.) des Standortes zu dokumentie-
ren. 

Schritt 10:  
Optional: Ortsbegehung / Befragung 
Grundstückseigentümer 

Zielsetzung: Ergänzung / Verifizierung von 
Informationen aus den Schritten 5-9. 

Beschreibung: Die Einbeziehung des 
Grundstückseigentümers zum Zwecke der 
Ortsbegehung und Befragung ist im Rah-
men der Erfassung nicht vorgesehen. Ab-
hängig von dem Informationsgehalt aus-
gewerteter Akten und den Ergebnissen 
der Ortsbesichtigung kann es jedoch zur 
fundierten Ermittlung des Handlungsbe-
darfs auf BN 1 erforderlich werden, den 
Grundstückseigentümer zu befragen und 
die Fläche (inkl. Gebäude) zu begehen. 
Dies setzt im Vorfeld voraus, dass  

- Eigentümer ermittelt werden (über Nota-
riat / Grundbuchamt durch Behörde) und 
- Eigentümer über die Projektinhalte und 
Zielsetzungen informiert werden. 

Die Einbeziehung von Grundstückseigen-
tümern in Recherchen ist vorab mit der 
Behörde abzustimmen. 

Informationsquellen: Grundstückseigen-
tümer; sonstige berechtigte Personen. 
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Schritt 11:  
Personenbefragungen 

Zielsetzung: Ergänzung / Verifizierung von 
Informationen aus den Schritten 5-10. 

Beschreibung: Für die Befragung von 
Kenntnisträgern empfehlen sich ehemali-
ge, möglichst langjährige Mitarbeiter des 
Betriebs. Namen und Adressen können 
häufig bei den Gemeindeverwaltungen 
erfragt werden. Nach Möglichkeit sollen 
mindestens 2 Kenntnisträger zu einem 
Betrieb befragt werden. Die Ergebnisse 
der Personenbefragungen sind auf 
Wunsch anonymisiert darzustellen. 

Informationsquellen: Kenntnisträger zu 
einer Verdachtsfläche. 

Schritt 12:  
Auswertung kartographischer Arbeits-
grundlagen 

Zielsetzung: Feststellung der Lage in 
Schutz- und Vorbehaltsgebieten. 

Beschreibung: Auswertung von themati-
schen Kartenunterlagen zu Schutz- und 
Vorbehaltsgebieten. 

 
Informationsquellen: Thematische Karten. 

Schritt 13:  
Nur bei Fällen mit Anhaltspunkten für 
das Vorliegen einer Altlast: Ermittlung 
geologischer / hydrogeologischer In-
formationen 

Zielsetzung: Gefährdungsabschätzung / 
Priorisierung von Altlastverdachtsflächen 
für Wirkungspfad Boden-Grundwasser. 

Beschreibung: Auswertung vorhandener 
Informationsquellen zur geologischen und 

hydrogeologischen Standortsituation, z.B. 
Geologische / Hydrogeologische Kartie-
rungen (GK / HGK) Baden-Württembergs 
oder Unterlagen der unteren Verwaltungs-
behörden aus Untersuchungen im Umfeld 
der Fläche. 

 
Informationsquellen: Geologische Karten 
(GK 25), Hydrogeologische Kartierungen 
(HGK); Unterlagen der unteren Verwal-
tungsbehörden. 

Schritt 14:  
Nur bei Fällen mit Handlungsbedarf 
OU: Auswertung von Flächennutzungs-
plänen (FNP) 

Zielsetzung: Ermittlung der planungsrecht-
lich zulässigen Nutzung.  

Beschreibung: Zur Priorisierung von Fällen 
mit Handlungsbedarf OU auf BN 1 ist die 
Auswertung von FNP im Allgemeinen aus-
reichend. Der FNP bereitet gemäß § 5 
BauGB die konkrete Bebauung vor, ohne 
diese verbindlich festzustellen. Letzteres 
erfolgt durch den Bebauungsplan (§§ 8, 9 
BauGB). 

 
Im Einzelfall, z.B. bei Hinweisen auf kurz-
fristige Umsetzung eines aktuell aufge-
stellten Bebauungsplanes kann die Aus-
wertung von Bebauungsplänen zur Ermitt-
lung der planungsrechtlich zulässigen 
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Nutzung sinnvoll sein. Bei fehlender Bau-
leitplanung ist die das Gebiet prägende 
Nutzung, ermittelt im Rahmen der Ortsbe-
sichtigung oder durch Rücksprache mit 
den kommunalen Planungsträgern, zu 
erfassen. 

Informationsquellen: Flächennutzungsplä-
ne, in Ausnahmefällen Bebauungspläne; 
ggf. Ortsbesichtigungen, kommunale Pla-
nungsträger. 

 

Die Reihenfolge der dargestellten Schritte 
ist als Empfehlung zu verstehen, die sich 
bei den Ersterfassungen bzw. bei bereits 
durchgeführten Fortschreibungen bewährt 
hat. Die Erfassung setzt abhängig von den 
Gegebenheiten im jeweiligen Bearbei-
tungsgebiet Flexibilität bei der Auswahl 
und Auswertung von Informationsquellen 
voraus. Die Heranziehung weiterer Infor-
mationsquellen ist im Einzelfall erforder-
lich. Diesbezüglich wird auf das Handbuch 
"Historische Erhebung altlastverdächtiger 
Flächen” /4/ verwiesen. Erkenntnisse aus 
der Ersterfassung können in diesem Zu-
sammenhang nützlich sein. 

Bei der Entscheidung zur Auswertung zu-
sätzlicher Informationsquellen können 
"Testphasen” d.h. z.B. die exemplarische 
Auswertung einer Informationsquelle für 
eine ausgewählte Stadt / Gemeinde des 
Bearbeitungsgebietes insbesondere zur 
Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses hilfreich sein. 

Im Rahmen von Fortschreibungen soll die 
untere Boden- und Altlastenbehörde den 
Adresspool (Schritte 1-3) dem Erfasser zur 
Verfügung stellen. Dazu muss sie behör-
denintern Gewerbeum- und –ab-
meldungen auswerten. Zumindest eine 
erste Vorauswahl umweltrelevanter Be-
triebsstilllegungen / -ummeldungen sollte 
dabei durchgeführt werden, auf der weite-
re Recherchen aufbauen können.  

Sofern bisher keine behördeninterne Pfle-
ge des Adresspools stattgefunden hat, 
kann bei der ersten Fortschreibung der 

Adresspool durch den Erfasser selbst er-
stellt werden. 

In Anhang 7.5 ist die sogenannte Negativ-
liste, d.h. eine Liste nicht zu erhebender 
Branchen, beigefügt, die bei der Erstellung 
des Adresspools zu beachten ist. Die Liste 
wurde aus dem Handbuch "Historische 
Erhebung altlastverdächtiger Flächen ” /4/ 
unverändert übernommen. 

In Anhang 7.3 werden Hinweise zur Nut-
zung elektronischer Gewerberegister und 
digitaler VAwS-Daten bei der Aufstellung 
des Adresspools gegeben. 

Bei der Bearbeitung großer Altstandorte 
(z.B. Altstandorte mit einer Vielzahl altlas-
tenrelevanter Betriebsanlagen, eventuell 
an zeitlich wechselnden Anlagenstandor-
ten innerhalb eines oder mehrerer Betrie-
be) hat sich bei den historischen Erhebun-
gen die Durchführung eines sogenannten 
Flächensplittings bewährt. Als Flächen-
splittings wird die fachliche Aufteilung ei-
ner Fläche in Teilflächen mit "wesentlich 
unterschiedlichen Verdachtsmomenten” 
bezeichnet. Ziel des Flächensplitting ist 
es, durch teilflächenbezogene Dokumen-
tationen der Ergebnisse und Bewertungen 
des Handlungsbedarfs die fachliche Nach-
vollziehbarkeit komplexer Ergebnisse und 
Bewertungen zu steigern und gleichzeitig 
eine differenzierte Vorgehensweise für 
verschiedene Teilflächen eines ehemali-
gen Betriebsstandortes zu ermöglichen. 
Die Aufteilung eines Standortes in zwei 
oder mehr Teilflächen bedarf erster Er-
kenntnisse zu dem Altstandort und muss 
dann vorab zwischen Behörde und Erfas-
ser abgestimmt werden. 

Stillgelegte umweltrelevante Betriebs-
standorte der Deutschen Bahn AG sind 
analog zur Vorgehensweise bei anderen 
Altstandorten zu erfassen. Die Deutsche 
Bahn AG hat in den vergangenen Jahren 
eigene historische Untersuchungen flä-
chendeckend für ihre Standorte durchge-
führt. Es empfiehlt sich, mit der DB AG im 
Hinblick auf einen Daten- und Informati-
onsaustausch Kontakt aufzunehmen. Die 
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Kontaktaufnahme sollte dabei durch die 
Behörde erfolgen. 

Aktive Betriebe sind nicht Gegenstand der 
Erfassung altlastverdächtiger Flächen. 

Eine Ausnahme bilden Flächen aufgege-
bener Betriebe, die zum Zeitpunkt der Er-
fassung einer anderen umweltrelevanten 
gewerblichen oder industriellen Folgenut-
zung unterliegen, d.h. diese sollten erfasst 
werden.  

Beispiel: 

Ehemalige Nutzung = Tankstelle 
Aktuelle Nutzung = Kfz-Werkstatt 

 Erfassung als Tankstelle  

Werden innerhalb eines noch aktiven, 
meist großgewerblichen oder industriellen 
Betriebs altlastenrelevante Anlagen stillge-
legt, handelt es sich nach § 2 Abs. 5 Nr. 2 
BBodSchG zwar um Altstandorte, von 
einer systematischen Erfassung wird aber 
derzeit abgesehen. In Ausnahmefällen 
kann die Behörde dem Erfasser ausge-
wählte Betriebe zur gezielten Bearbeitung 
nennen. Es sollen nur solche Betriebe 
vorgesehen werden, bei denen bereits 
bekannt ist, dass Anlagen stillgelegt wur-
den, von denen erhebliche Belastungen 
des Bodens oder des Grundwassers zu 
erwarten sind. 

Beispiel: 

Metallverarbeitender Industriebetrieb - 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 

− ehemals Betrieb einer Entfettungs-
anlage mit chlorierten Kohlenwasser-
stoffen über einen Zeitraum von mehr 
als 20 Jahren 

− Entfettungsanlage stillgelegt 
 Erfassung der Entfettungsanlage 

Bei vielen Chemischen Reinigungen wur-
de in den vergangenen Jahren der Einsatz 
chlorierter Kohlenwasserstoffe zugunsten 
umweltverträglicher Reinigungsmethoden 
eingestellt. In solchen Fällen wird empfoh-
len, diese stillgelegten altlastenrelevanten 
Anlagen zu erfassen. 

Die Erfassung von Altstandorten auf dem 
Gelände von aktiven Betrieben muss in 
Kenntnis des Eigentümers und unter Nut-
zung der dort vorhandenen Informationen 
erfolgen. Eine direkte Kontaktaufnahme 
der Behörde mit dem Eigentümer zur Vor-
bereitung der Erfassungen ist erforderlich. 

4.3 Überarbeitung von Altfällen 

4.3.1 Altes Verfahren der Vorklassifi-
zierung und Bewertung 

Die Vorklassifizierung war eine "Abschät-
zung der Wahrscheinlichkeit eines Ge-
fahrverdachts" (vgl. Handbuch Historische 
Erhebung /4/) auf Beweisniveau 0 (Stan-
darderhebung - HISTE). Entsprechend 
§ 22 Abs.1 LAbfG /1/ war zu überprüfen, 
ob die Besorgnis besteht, dass durch die 
Fläche das Wohl der Allgemeinheit (§ 2 
Abs. 1 Satz 2 AbfG) beeinträchtigt ist oder 
künftig beeinträchtigt wird. 
Festgestellt wurde der Handlungsbedarf in 
den Kategorien: 

A Fläche ist nicht altlastverdächtig 

B Fläche ist altlastverdächtig, aber 
nicht vordringlich zu bearbeiten 

E Fläche ist altlastverdächtig und 
vordringlich zu bearbeiten d.h. die 
Durchführung einer historischen 
Erkundung (E0-1) oder in Ausnah-
mefällen einer orientierenden Er-
kundung (E1-2) wird erforderlich (in 
der späteren Praxis historischer 
Erhebungen wurden Fälle mit 
Handlungsbedarf E auf BN 0 ver-
mieden und über eine "Erweiterte 
historische Erhebung“ (ErHISTE) 
auf BN 1 geführt). 

In der Handlungskategorie B finden sich 
Fälle, deren Einstufung rechtlich nicht ein-
deutig ist:  

− altlastverdächtige Flächen ohne aktu-
ellen Gefahrenbezug für einen Wir-
kungspfad, sogenannte gering priori-
täre Verdachtsflächen, z.B. weitge-
hend versiegelte Flächen. 
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− altlastverdächtige Flächen, bei denen 
der Gefahrenbezug nicht für alle 
Schutzgüter geprüft wurde. Im Rah-
men von Erfassungen und histori-
schen Untersuchungen wurde häufig 
ausschließlich das Schutzgut Grund-
wasser betrachtet. 

− Fälle, bei denen nicht eindeutig ent-
schieden werden konnte, ob ein An-
fangsverdacht auf eine Altlast be-
steht. Aus heutiger Sicht sind hier 
keine oder nur sehr vage Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Altlast 
bekannt.  

Die Bewertung der ErHISTE-Fälle erfolgte 
nach Altlastenhandbuch Baden-Württem-
berg, Teil I /12/. Der weitere Handlungsbe-
darf ergab sich in der Regel auf Grundlage 
der Handlungsmatrix entsprechend der 
handlungsbestimmenden Risikoziffer 
(RHB). Die Kategorien des Handlungsbe-
darfs entsprachen denen der Vorklassifi-
zierung.  

Grundsätzlich erfolgte die Vorklassifizie-
rung der HISTE-Fälle und Bewertung der 
ErHISTE-Fälle auf Grundlage der beste-
henden Nutzung, wobei erst ab BN 1 
schutzgutbezogen bewertet wurde. Die 
Bewertung der mit Handlungsbedarf B 
kategorisierten Fälle war im Zuge von 
Nutzungsänderungen erneut zu überprü-
fen. 

4.3.2 Vorgehensweise bei der Überar-
beitung 

Im Folgenden werden zur Beschreibung 
der Ergebnisse der zurückliegenden histo-
rischen Erhebungen die alten Begriffe des 
Handlungsbedarfs verwendet (B, E, E0-1, 
E1-2). 

Überarbeitet werden müssen: 

• Altfälle mit Handlungsbedarf B auf BN 0 
und BN 1 

• Altfälle mit Handlungsbedarf E oder E0-1 
auf BN 0 

Altfälle mit Handlungsbedarf E auf BN 1 
(E1-2) werden im Rahmen der Erfassungs-
fortschreibung nicht überarbeitet. Für die-

se Altfälle ist in jedem Fall die Durchfüh-
rung einer orientierenden Untersuchung 
(OU) erforderlich. Sie werden bei den fol-
genden Ausführungen nicht weiter berück-
sichtigt.  

Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 
Behörde, Altfälle mit Handlungsbedarf A 
auf BN 0 oder BN 1 zu überarbeiten. Ein 
Bedarf zur Überarbeitung ist z.B. gegeben, 
wenn bei der historischen Erhebung die 
Bewertung des Handlungsbedarfs aus-
schließlich auf das Schutzgut Grundwas-
ser abzielte. Es wird empfohlen mindes-
tens Altablagerungen mit Handlungsbedarf 
A einer Überarbeitung zu unterziehen.  

Zur Überarbeitung der Altfälle wird folgen-
de Vorgehensweise vorgegeben: 

1. Ermittlung von Altfällen mit  

− Handlungsbedarf A auf BN 0 und BN 
1, sofern die Überarbeitung von der 
Behörde vorgesehen ist (s.o.)  

− Handlungsbedarf B auf BN 0 und 
BN 1  

− Handlungsbedarf E und E0-1 auf BN 0 
durch entsprechende Auswertung des 
FIS-AGB.  

2. Prüfung der bestehenden Dokumenta-
tionen hinsichtlich Vollständigkeit der 
Mindestinformationen und der hand-
lungsbestimmenden Informationen (vgl. 
Kap. 3.3). 
Bestehen Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer Altlast und lassen die vor-
handenen Informationen eine fachlich 
fundierte, einzelfallbezogene Ermittlung 
des Handlungsbedarfs auf BN 1 zu, 
muss abhängig vom Zeitpunkt der Erst-
fassung der Verdachtsfläche die aktuel-
le Nutzungssituation am Standort in der 
Regel durch eine Ortsbesichtigung 
festgestellt werden. Die Ortsbesichti-
gung ist mit aussagekräftigen digitalen 
Fotos zu dokumentieren. Im Anschluss 
daran kann die Fläche auf BN 1 bewer-
tet werden. 
Lassen die vorhandenen Informationen 
eine fachlich fundierte, einzelfall-
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bezogene Ermittlung des Handlungs-
bedarfs nicht zu, müssen angemesse-
ne  Nachrecherchen durchgeführt wer-
den (vgl. Schritte 5-13 in Kap. 4.2). Im 
Anschluss daran kann die Fläche auf 
BN 1 bewertet werden.  

3. Für alle neu mit Handlungsbedarf OU 
auf BN 1 bewerteten Flächen müssen 
Priorisierungen für alle relevanten Wir-
kungspfade, zumindest aber für die 

Wirkungspfade Boden-Grundwasser 
und Boden-Mensch mittels XUMA-B /9/ 
durchgeführt werden (vgl. Kap. 3.2). Er-
forderlichenfalls sind angemessene 
Nachrecherchen zur Ermittlung fehlen-
der prioritätsbestimmender Informatio-
nen vorzunehmen (vgl. Schritt 14 in 
Kap. 4.2) 

In der nachfolgenden Grafik ist die be-
schriebene Vorgehensweise dargestellt. 

 Ermittlung von
A-, B- und E- (E0-1)

Fällen < BN1
aus FIS-AGB

Angemessene
Nachrecherchen

Mindestinformationen
und handlungsbestim-
mende Informationen

vollständig? 

Festlegung des 
Handlungsbedarfs 

auf BN1 

Priorisierung 
für relevante 

Wirkungspfade 
(nur bei “OU”-Fällen)

JA NEIN

 

Abbildung 8: Überarbeitung von Altfällen 

Durch das dargestellte Vorgehen wird, wie 
bei der Erfassung von Neufällen, für jeden 
Altfall eine einzelfallbezogene Ermittlung 
des weiteren Handlungsbedarfs auf BN 1 
erreicht. 

Die Möglichkeit der Durchführung eines 
Flächensplittings, wie in Kap. 4.2 für Neu-
fälle erläutert, besteht auch für Altfälle. 
Insbesondere für Altfälle, die bei der histo-
rischen Erhebung auf BN 0 mit Hand-
lungsbedarf E oder E0-1 vorklassifiziert 
wurden, kann die Durchführung eines Flä-
chensplittings zur (teilflächen-) differen-
zierten Ermittlung des weiteren Hand-

lungsbedarfs für einen Standort auf BN 1 
beitragen.  

Um die erforderlichen Rechts- und Pla-
nungssicherheiten zu erreichen, sollte die 
Überarbeitung der Altfälle in Baden-
Württemberg so rasch wie möglich durch-
geführt werden. 
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4.4 Methodik im Überblick 

In der folgenden Grafik wird der Ablauf der 
Fortschreibung der Erfassung altlastver-
dächtiger Flächen insgesamt dargestellt. 
Die in der Grafik dargestellte Erfassung 

von Neufällen und die Überarbeitung von 
Altfällen müssen nicht zeitgleich durchge-
führt werden.  
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Handlungsbedarf: 
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Abbildung 9: Methodik der Erfassungsfortschreibung im Überblick 
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5 Dokumentation der Ergebnisse 

Die bei der Erfassung gewonnen Informa-
tionen zu altlastverdächtigen Flächen wer-
den nach einem landesweit einheitlichen 
Standard dokumentiert. 

Die Dokumentation umfasst: 

• einzelfallspezifische Informationen 
• projektspezifische Informationen 

5.1 Dokumentation der einzel-
fallspezifischen Informatio-
nen 

5.1.1 Fachinformationssystem FIS-
AGB 

Die Ergebnisse der Erfassung sind in FIS-
AGB (Fachinformationssystem - Altlasten, 
grundwassergefährdende Flächen, schäd-
liche Bodenveränderungen) einzugeben. 
Hierbei müssen mindestens die Daten 
aller Pflichtfelder in FIS-AGB erfasst wer-
den. Die Pflichtdatenfelder sind dem je-
weils gültigen Objektartenkatalog /15/ des 
Ministeriums für Umwelt und Verkehr zu 
entnehmen. Die Pflichtdaten dienen glei-
chermaßen der Vorgangsbearbeitung der 
Behörden und der Erfüllung von wieder-
kehrenden Berichtsaufgaben. Sie werden 
somit auch ohne Rückfrage an die zustän-
digen Bearbeiter genutzt und müssen da-
her von hoher Qualität sein (aktuell und 
vollständig im Pflichtumfang). Die in FIS-
AGB erfassten Pflichtdaten sind die 
Grundlage der landesweiten Verwaltung 
von Informationen zum Bodenschutz- und 
Altlastenkataster. Die Daten werden von 
den unteren Verwaltungsbehörden 
(fort)geführt, bei denen die Datenhoheit 
liegt. Die Erfassung weiterer Datenfelder 
über den Pflichtumfang hinaus in FIS-AGB 
ist mit der Behörde abzustimmen. 

Neuerfassung von Flächen 

Für die Erfassung der Daten in FIS-AGB 
durch Dritte stellt das Land Baden-
Württemberg eine spezielle Version, die 
MS ACCESS als Datenbank nutzt, 

kostenfrei zur Verfügung. Die externe Er-
fassung der Daten ist nur mit diesem Pro-
gramm zugelassen. Nach Abschluss der 
Erfassung sind die Daten (ohne Fälle mit 
Handlungsbedarf A) für die Datenüber-
nahme in die WAABIS-Datenbank der 
Behörde zu exportieren (FIS-AGB – Funk-
tion: Extra  Datenübergabe). Die durch 
den Export erzeugten Dateien sind dem 
Auftraggeber zu übergeben. Die Import-
schnittstelle zur Oracle-Datenbank bei der 
Behörde führt eine grobe Validierung 
(Pflichtfelder und Schlüsselfelder) der er-
fassten Daten durch. 

Überarbeitung von Altfällen 

Eine Überarbeitung bereits erfasster Flä-
chen (Altfälle) ist mit der Ingenieurversion 
von FIS-AGB nicht möglich. Die zu über-
arbeitenden / ergänzenden Informationen 
sind mit FIS-AGB bei der Behörde zu er-
fassen. 

5.1.2 Stammdatenblätter 

Die Dokumentation von Mindestinformati-
onen und handlungsbestimmenden Infor-
mationen (vgl. Kap. 3.3) auf BN 1 erfolgt 
durch standardisierte Stammdatenblätter. 
Die Erstellung von Berichtsfassungen auf 
BN 1 bei Erfassungen (ehemals ErHISTE-
Berichte) entfällt somit. In Anhang 7.2 ist 
eine Mustervorlage des Stammdatenblat-
tes beigefügt. 

Die Inhalte des Stammdatenblattes setzen 
sich nur zum Teil aus Informationen aus 
FIS-AGB zusammen. Die weiteren Infor-
mationen müssen getrennt erfasst werden. 
Die Erstellung des Stammdatenblattes 
könnte z.B. mit der FIS-AGB - Funktion  
"Auswertungen  Datenblatt“ realisiert 
werden. Das mit dieser Funktion erstellte 
Word-Dokument muss dann um die Infor-
mationen, die nicht in FIS-AGB enthalten 
sind, ergänzt werden. Andere Verfahren 
zur Erstellung des Stammdatenblattes 
sind möglich (zusätzliche Tabellen in Ac-
cess oder Excel; Reportgeneratoren). 
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Die Informationen  im Stammdatenblatt, 
die nicht in FIS-AGB gespeichert sind, 
werden im Folgenden inhaltlich erläutert: 

• Standortbeschreibung  
(Freitext; ohne Längenbegrenzung) 
In diesem Feld sind folgende Informati-
onen zu erfassen: 

− Darstellung der Mindestinformationen 
und handlungsbestimmenden Infor-
mationen als Ergebnis der durchge-
führten Auswertungen von Akten und 
Unterlagen, sofern nicht bereits in 
FIS-AGB erfasst. 

− Ergebnisse der Ortsbesichtigung und 
ggf. der Ortsbegehung. 
⋅ Konkrete aktuelle Nutzung 
⋅ Angaben zu Flächenbefestigungen 

/ -versiegelungen und ggf. zur Ent-
wässerungssituation von Freiflä-
chen 

⋅ Weitere Angaben, die Rückschlüs-
se auf umweltrelevante Betriebs-, 
Bewirtschaftungs- und Verfah-
rensweisen zulassen (z.B. visuelle 
Auffälligkeiten auf der Fläche) 

− Ergebnisse der Personenbefragungen 
(ggf. anonymisiert) 

• Begründung des Altlastverdachts 
(Freitext; ohne Längenbegrenzung) 
Textliche Darstellung, welche Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Altlast 
nach § 3 Abs. 1 BBodSchV vorliegen. 
Außerdem ist anzugeben, ob bei aktu-
eller Nutzungssituation die Ausbreitung 
möglicherweise vorhandener Schad-
stoffe über einen oder mehrere Wir-
kungspfade in die Umwelt möglich ist. 
In diesem Zusammenhang ist die geo-
logische und hydrogeologische Stand-
ortsituation kurz zu beschreiben. Die 
Angaben müssen auf altlastenrelevante 
Teilbereiche des Gesamtstandortes 
bezogen werden. Eine gegliederte Dar-
stellung, wie in Anhang 7.2 realisiert, ist 
zu empfehlen. 

• Lage in Schutz- oder Vorbehalts-
gebieten 
Die Schutz- und Vorbehaltsgebiete 
(WSG, ÜSG, ND, ...) werden künftig 
nicht mehr in FIS-AGB fortgeschrieben. 
Ersatzweise werden hierzu in WAABIS 
Algorithmen entwickelt, die beim Aufruf 
einer Fläche die Angaben zu betroffe-
nen Schutz- und Vorbehaltsgebieten di-
rekt aus dem verfügbaren aktuellen 
GEO-Datenbestand ermitteln. Aus die-
sem Grund sollen die Informationen zu 
den betroffenen Gebieten extern von 
FIS-AGB erfasst werden. Grundlage für 
die Erfassung  dieser Informationen bil-
den die vom Auftraggeber digital gelie-
ferten Geometrien. Mittels Verschnei-
dung im Geographischen Informations-
system (GIS) werden folgende Informa-
tionen ermittelt: 

− Schutzgebietstyp (WSG,...) 
− Schutzgebietsnummer 
− Schutzgebietsname 
− sofern vorhanden Unterteilung des 

Schutzgebietes (Zone....) 

• Vorschlag für weitere Maßnahmen 
(Freitext; ohne Längenbegrenzung) 
Die Bearbeitung dieses Feldes ist nur 
bei Fällen mit Handlungsbedarf OU er-
forderlich. Hier muss eine kurze Be-
schreibung (stichwortartig) der im 
Rahmen einer orientierenden Untersu-
chung erforderlichen weiteren Maß-
nahmen unter Angabe der Untersu-
chungsbereiche, der zu untersuchen-
den Wirkungspfade und der zu berück-
sichtigenden Schadstoffparameter er-
folgen. 

• Quellenverzeichnis 
Auflistung der bei den Recherchen be-
rücksichtigten Informationsquellen. 

• Anlagen 
Auflistung der beigefügten Anlagen zur 
Fläche. 
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5.1.3 XUMA-B 

Die aus der Erfassung hervorgehenden 
prioritätsbestimmenden Informationen (vgl. 
Kap. 3.3) werden mittels XUMA – B /9/ (in 
der jeweils aktuellen Fassung) erfasst und 
dokumentiert. Dies erfolgt auf BN 1 aus-
schließlich für altlastverdächtige Flächen 
mit Handlungsbedarf OU. Zu berücksichti-
gen sind hierbei alle relevanten Wirkungs-
pfade, zumindest aber die Wirkungspfade 
Boden- Grundwasser und Boden-Mensch. 
Die zu dokumentierenden Angaben wer-
den durch das Programm vorgegeben. Die 
Ergebnisse der Priorisierungen sind vom 
Erfasser als PDF-Datei abzuspeichern 
(vgl. Kap. 5.1.5). 

5.1.4 Anlagen zur Dokumentation 

Zur einzelfallspezifischen Dokumentation 
sind folgende Anlagen vorgesehen: 

• Übersichtskarte, Maßstab 1:25.000 als 
Ausschnitt aus der TK 25 (Format DIN 
A 4). 

• Lageplan im Flurkartenmaßstab 
1:1.500 / 2.500 als Ausschnitt aus der 
Automatisierten Liegenschaftskarte 
(ALK) ggf. ergänzt durch die gescannte 
Flurkarte (Format je nach Flächengröße 
bzw. nach Vorgabe der Behörde 
DIN A 4 oder A 3). 

• Lageplan im Maßstab 1:5.000 als Aus-
schnitt der aktuell bei den unteren Ver-
waltungsbehörden verfügbaren Ortho-
photos und der ALK. 

• Auszüge aus eingesehenen Akten, Un-
terlagen und Zusammenstellungen wie 
z.B. Tankverzeichnisse, Gebäudever-
zeichnisse etc. 

• Fotodokumentation (1-3 Fotografien pro 
Verdachtsfläche). 

• Dokumentation der Priorisierungen mit-
tels XUMA-B für Fälle mit Handlungs-
bedarf OU (vgl. Kap. 6.1.3). 

Der Umfang der Anlagen kann je nach 
Bedarf entsprechend den Anforderungen 
der Behörde erweitert bzw. gekürzt wer-
den. 

5.1.5 Digitale Dokumente 

Im Zusammenhang mit der Vorgangsun-
terstützung bei den Behörden ist es sinn-
voll, die umfangreichen Dokumente einer 
Erfassung digital zu verwalten. Dies er-
möglicht vor allem bei den Anhörungen 
zur Bauleitplanung einen schnellen Zugriff 
auf sämtliche verfügbaren Informationen. 
Aktuell können die Dokumente direkt aus 
ArcWaWiBo am Bildschirm visualisiert und 
ggf. ausgedruckt werden, da eine Ver-
knüpfung zwischen der Geometrie einer 
Fläche und den Dokumenten realisiert 
werden kann. Zukünftig wird die Möglich-
keit der Verknüpfung, der Visualisierung 
und des Ausdruckens auch von FIS-AGB 
angeboten. 

Für die Führung von digitalen Dokumenten 
werden folgende Varianten als sinnvoll 
erachtet: 

• Alle Dokumente einschließlich aller 
Anlagen werden digital geführt.  
Bei dieser Variante ist keine Papier-
ausgabe für die  Behörde vorgesehen. 
Auch den Kommunen wird ausschließ-
lich eine vollständige digitale Dokumen-
tation zur Verfügung gestellt 
(s. Kap.5.2.3 ). 

• Die Stammdatenblätter, die kartogra-
phischen Anlagen, die Fotodokumenta-
tion und ggf. die Priorisierungen wer-
den digital geführt. Für die Behörde 
werden die zusätzlichen Anlagen (z.B. 
Auszüge aus eingesehenen Akten und 
Unterlagen) als Papierausgabe erstellt. 
Den Kommunen werden ausschließlich 
die digitalen Dokumente zur Verfügung 
gestellt (s. Kap.5.2.3), d.h. die o.g. An-
lagen werden nicht weitergegeben. 

Alle digitalen Dokumente müssen im PDF-
Format geliefert werden. Fotodokumente 
müssen im JPG-Format bereitgestellt wer-
den (Auflösung ca. 1600 x 1200 bis 
2240 x 1680 Pixel). Fotokopierte Doku-
mente müssen eingescannt werden. Beim 
Scannen von Lageplänen ist darauf zu 
achten, dass der Maßstab des Originals 
erhalten bleibt. 
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Die Speicherstrukturen und die Verwal-
tung der digitalen Dokumente werden von 
FIS-AGB vorgegeben. Hinweise zu den zu 
verwendenden Dateinamen können der 
Tabelle 1 im Anhang 7.6 entnommen wer-
den. 

5.1.6 Digitale Erfassung von Lagein-
formationen für Geoinformati-
onssysteme 

Für jede altlastverdächtige Fläche sind die 
Umhüllende und der Inpunkt zu erfassen. 
Die Umhüllende kann aus mehreren örtlich 
getrennt voneinander liegenden Teilen 
bestehen. Jeder Teil wird getrennt erfasst. 
Nach Ende der Erfassung sind die Teilflä-
chen zu vereinigen. Der Inpunkt soll den 
Schwerpunkt der Fläche widerspiegeln. 
Existieren mehrere Teilflächen, so ist der 
Inpunkt der größten Teilfläche zu erfassen 
(in WAABIS kann nur ein Inpunkt zu einem 
Fachobjekt gespeichert werden). 

Bei der Erfassung von Geometrien sind - 
sofern ALK-Bezug existiert - Funktionen 
zu verwenden, die ein genaues Einpassen 
auf die amtlichen Geobasisdaten zulässt. 
Dies bedeutet, dass die Objektidentität 
zwischen Fachgeometrie und ALK-
Geometrie vorhanden ist. Objektidentität 
der Stützstellen einer Fachgeometrie kann 
zu allen Objektarten (z.B. Flurstücke, Ge-
bäude, sonstige Linien, etc.) realisiert 
werden. Enthält eine Basisgeometrie dicht 
liegende Stützstellen (z.B. Kreisbögen in 
Flurstücken) sind alle Stützstellen in die 
Fachgeometrie zu übernehmen. Dies er-
folgt am besten durch Kopieren der Basis-
geometrie in die Fachgeometrie. Objekte 
die unmittelbar aneinander grenzen, un-
abhängig davon, ob sie zur selben oder 
einer anderen Fachgeometrie gehören, 
müssen mit den Einpassungsfunktionen 
überlappungsfrei aneinander gefügt wer-
den. Bei der Erfassung von Geometrien 
auf der Basis von gescannten Katasterkar-
ten sind - sofern ein Katasterbezug exis-
tiert - alle Grenzsteine in den Verlauf der 
Umhüllenden mit aufzunehmen. Jede Ver-
laufsänderung (auch Kreisbögen) der 
Flurstücksgrenzen / Gebäudegrenzen ist 

zu erfassen. Hinweise zum Format der zu 
übergebenden Geometriedaten finden sich 
im Anhang 7.8. 

Grundsätzlich ist die bei Beginn einer Er-
fassungsfortschreibung gültige Digitalisie-
rungsrichtlinie zu beachten. 

5.2 Dokumentation der projekt-
spezifischen Informationen 

Als projektspezifische Dokumente werden 
solche Dokumente bezeichnet, die einzel-
fallübergreifend erstellt werden. Hierbei 
handelt es sich um die nachfolgend ge-
nannten Dokumentationen. 

5.2.1 Projektabschlussbericht  

Mit Abschluss eines Erfassungsprojektes 
ist ein Projektabschlussbericht anzuferti-
gen, der insbesondere folgende Inhalte 
aufweist: 

• Darstellung der Projektbeteiligten inkl. 
fachliche Zuständigkeiten. 

• Darstellung der Erfassungssystematik 
und der Informationsquelle. 

• Stand des Adresspools (Datum). 
• Kurze statistische Aufbereitung der 

Erfassungsergebnisse (Zahl der be-
trachteten Altablagerungen und Alt-
standorte, Fallzahlen in den unter-
schiedlichen Handlungskategorien). 

Der Projektabschlussbericht dient sowohl 
der Nachbereitung des abgeschlossenen 
Erfassungsprojektes als auch, zu gegebe-
ner Zeit, der Vorbereitung von weiteren 
Erfassungsfortschreibungen. 

5.2.2 Auflistung von Flächen mit 
Handlungsbedarf A 

Flächen mit Handlungsbedarf A werden 
weder im Bodenschutz- noch im Altlasten-
kataster geführt. Stattdessen werden sie 
als Tätigkeitsnachweis  vom Erfasser in 
einer Liste zusammengestellt, die bei Pro-
jektende dem Auftraggeber übergeben 
wird. Durch die Archivierung der Flächen-
informationen wird sichergestellt, dass 
diese Flächen bei weiteren Erfassungs-
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fortschreibungen nicht erneut berücksich-
tigt werden, sofern sich keine neuen An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Altlast 
ergeben. 

Der gleiche Sachverhalt liegt bei Flächen 
vor, die während der historischen Recher-
chen wegen fehlender Altlastrelevanz aber 
ohne formale Bewertung des Handlungs-
bedarfs A durch die Behörde aus der wei-
teren Bearbeitung ausgeschieden wurden. 
Diese Flächen wurden im Rahmen der 
historischen Erhebungen häufig in soge-
nannten Ausscheider- oder Urlisten er-
fasst. 

Zukünftig können diese Fälle in einer Liste 
bei der Behörde archiviert werden. Die 
Behörde entscheidet dabei, ob und welche 
Daten zu erfassen sind. Vorgeschlagen 
werden: 

• Adresse (Gemeinde, Straße / Gewann) 
• Lagekoordinaten 
• Branche(n) 
• Begründung, warum keine Anhalts-

punkte für das Vorliegen einer Altlast 
vorliegen 

• Stadium, in dem Handlungsbedarf A 
festgestellt wurde (BN 1 oder Angabe 
des Rechercheschrittes) 

Es wird vorgeschlagen, auch die Flächen 
mit Handlungsbedarf A zunächst in FIS-
AGB (Ingenieurversion) mit den dort ge-
forderten Pflichtfeldern zu erfassen. Im 
Bemerkungsfeld von FIS-AGB soll das 
Stadium eingetragen werden, in dem der 
Handlungsbedarf A festgestellt wurde und 
die Begründung, warum keine Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Altlast be-
stehen. Aus den gespeicherten Daten 
kann am Projektende die oben definierte 
Liste selektiert und erstellt werden. Das 
Datenformat dieser Liste gibt die Behörde 
vor. Vor der Datenübergabe an die Behör-
de müssen die Flächen mit Handlungsbe-
darf A gelöscht werden (vgl. Kap.5.1.1). 

5.2.3 Geodatenabgabe an die Gemein-
den (und andere Berechtigte) 

Jede Gemeinde erhält eine Übersicht über 
die Altlasten und altlastverdächtigen Flä-
chen für ihren Zuständigkeitsbereich. Auf 
die Dokumentation für Anwender ohne 
WAABIS-Zugriff in Form von Atlanten soll-
te zugunsten einer EDV-Lösung verzichtet 
werden. Bei Kommunen ohne geeignete 
EDV-Ausstattung können im Einzelfall 
begründete Ausnahmen gemacht werden. 
Für Anwender mit WAABIS-Zugriff werden 
grundsätzlich keine Atlanten erstellt. 

Die EDV-Lösung für Anwender ohne 
WAABIS-Zugriff sollte soft- und hardware 
unabhängig realisiert werden. Hierzu wer-
den zwei Beispiele vorgestellt (s. Anhang 
7.9 bzw. beiliegende CD-ROM). 

Beispiel 1: HTML-basiertes rasterorien-
tiertes Informationssystem 

Für jede beteiligte Kommune wird auf der 
Basis der TK25, der ALK,  der gescannten 
Flurkarte und den Geometrien der altlast-
verdächtigen Flächen ein Informationssys-
tem erstellt. ALK und Fachgeometrien 
werden in ein Rasterformat umgewandelt. 
Das Informationssystem kann von CD-
ROM oder von Festplatte gestartet wer-
den. 

Vorteil: Sehr geringe Hardwareanforde-
rungen (CPU: > 200 MHz, 64 MB RAM) 
beim Anwender. Diese Lösung entspricht 
den Nutzungsbedingungen der TK 25 und 
der ALK des Landesvermessungsamtes 
Baden-Württemberg, da das Fachthema 
Altlasten fest mit den Karten der Landes-
vermessung verbunden ist. 

Nachteil: Die als Vektoren / Polygone vor-
liegenden Geometrien der ALK müssen 
zuerst in ein Rasterformat überführt und in 
Bereichen ohne ALK mit gescannten Flur-
karten zusammen kopiert werden. Auch 
die Umhüllenden der altlastverdächtigen 
Flächen werden in ein Rasterformat um-
gewandelt. Das Zoomen ist nur auf vor-
eingestellte Maßstäbe möglich. Der Da-
tenumfang kann bei großen Gemeinden 
mehr als eine CD-ROM umfassen. 
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Der Benutzer benötigt zur Visualisierung 
und Abfrage den Internet-Explorer (Versi-
on 5.5 oder höher) und den Acrobat Rea-
der (Version 5.1 oder höher). 

Beispiel 2: HTML-basiertes aus Raster-
informationen und Vektoren bestehen-
des Informationssystem 

Für jede beteiligte Kommune wird auf der 
Basis der TK25, der ALK, der gescannten 
Flurkarte und den Geometrien der altlast-
verdächtigen Flächen ein Informationssys-
tem erstellt. Damit diese Lösung vollstän-
dig die Nutzungsbedingungen des Lan-
desvermessungsamtes erfüllt, müssen 
folgende Punkte beachtet werden: 

• Alle Rasterkarten müssen in das PNG-
Format (Auflösung 150 - 200 DPI) um-
gewandelt werden. 

• Die ALK muss bei der Konvertierung 
geringfügig generalisiert werden und 
verliert jegliche Georeferenzierung. Sie 
kann somit nicht in anderen GIS-Syste-
men weiterverwendet werden.  

• Die Rasterinformationen (TK 25) verlie-
ren ebenso die Georeferenzierung. 
Diese könnte jedoch mit einigem Auf-
wand wieder hergestellt werden. Um 
eine Weiterverwendung auszuschlie-
ßen, müssen die Karten mit einem 
Wasserzeichen versehen werden.  

Das Informationssystem kann von CD-
ROM oder von Festplatte gestartet wer-
den. 

Vorteil: Da der größte Teil der Informatio-
nen im SVG-Vektorformat (Scalable Vec-
tor Graphics) abgespeichert ist, bleibt der 
Datenumfang klein. Stufenloses Zoomen 
ist möglich. Weitere Fachthemen (WSG, 
NSG...) können auf einfache Weise integ-
riert und selektiv ein- und ausgeschaltet 
werden. 

Nachteil: Hardwareanforderungen (CPU: > 
1000 MHz, >128 MB RAM) beim Anwen-
der.  

Der Benutzer benötigt den Internet-
Explorer und den SVG-Viewer der Fa. 
Adobe. Dieser Viewer wird bei der Installa-

tion des Adobe Arcobat Reader 5.1 (und 
höher) automatisch  installiert. Diese Soft-
ware ist lizenzfrei. 

Beide Varianten können mit marktgängiger 
Software erstellt werden. Bei den Soft-
wareprodukten zur Herstellung der Infor-
mationssysteme für Anwender ohne 
WAABIS-Zugriff handelt es sich um Sha-
reware bzw. um kostenpflichtige Produkte, 
die als Erweiterung unter ArcView 3.x wie 
auch unter ArcView 8.x (ArcGIS) ablaufen. 
Die damit erstellten Informationssysteme 
sind lizenzfrei. 

Bei beiden Lösungen werden zusätzlich 
zur Geometrie einer Fläche auch ausge-
wählte Sachinformationen (Flächennum-
mer, Flächenname, Flächentyp, etc.) dar-
gestellt. 

Beide Varianten ermöglichen eine Ver-
knüpfung zu digital gespeicherten Doku-
menten. 

5.3 Archivierung von Daten und 
Dokumenten 

Für die aus der Erfassung gewonnen Da-
ten und Informationen gilt eine Aufbewah-
rungspflicht für mindestens 10 Jahren. 
Nach Ablauf der regulären Aufbewah-
rungsfrist müssen sie der jeweils zustän-
digen kommunalen bzw. staatlichen Ar-
chivverwaltung zur weiteren Archivierung 
angeboten werden. Bei digitalen Doku-
menten können bei einer Langzeitaufbe-
wahrung zwei wesentliche Probleme auf-
treten: 

• Die Informationsträger, also Disketten, 
Magnetbänder und optische Platten, 
besitzen eine nur begrenzte Lebens-
dauer, die bei gängigen Trägern u. U. 
3-30 Jahre nicht übersteigt. 

• Digitale Informationen sind immer in 
bestimmten Formaten abgespeichert, 
die von Programmen interpretiert wer-
den müssen. Handelt es sich um anbie-
terspezifische Formate, so kann ihre 
Lebensdauer (Lesbarkeit) nur wenige 
Jahre betragen. Selbst bei Standard-
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formaten muss nach Ablauf einer ge-
wissen Zeitspanne mit Änderungen ge-
rechnet werden. Werden Dokumente zu 
diesem Zeitpunkt nicht in neue Formate 
überführt, sind sie mit neuen Software-
produkten nicht mehr lesbar. 

Das Stammdatenblatt und der Lageplan 
(1:5.000; DIN A4) stellen die Metadaten 
einer Fläche dar, die den Sachverhalt zur 
Verdachtsfläche hinreichend beschreiben. 
Diese Dokumente sind auf säurefreiem, 
archivfähigem Papier jeweils für die Bewil-
ligungsstelle und für die beauftragende 
Behörde auszudrucken (Laserjet-
Ausdruck; Format DIN A4). Die Ablage der 
ausgedruckten Dokumente erfolgt ge-
meindeweise sortiert nach Flächennum-
mern. Es sind keine Trennblätter einzufü-
gen. Zusätzlich zu diesen Einzelinformati-
onen ist der Schlussbericht  auszudru-
cken. Eine Ausfertigung des Berichts ist 
dem jeweils zuständigen Regierungsprä-
sidium (Bewilligungsstelle) zu übergeben.
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6 Umgang mit Erfassungsergebnissen 

6.1 Information der Grund-
stückseigentümer 

Wie in Kap. 4.2 dargestellt, werden die 
Grundstückseigentümer nur im Einzelfall 
in die Recherchen einbezogen. In diesen 
Fällen stellt die Behörde die Erfassungs-
ergebnisse den jeweiligen Grundstücks-
eigentümern zur Verfügung.  

Gleiches gilt bei der Erfassung stillgelegter 
Anlagen aktiver umweltrelevanter Betrie-
be, bei der die Grundstückseigentümer 
ebenfalls in die Recherchen eingeschaltet 
wurden. 

In allen anderen Fällen wird folgendes 
Vorgehen empfohlen: 

• Die Öffentlichkeit wird durch entspre-
chende Mitteilungen in der lokalen 
Presse oder im kommunalen Mittei-
lungsblatt über die Durchführung und 
den Abschluss einer Erfassung infor-
miert. Die Mitteilung enthält Ansprech-
partner für weitere Auskünfte. Auf diese 
Weise wird allen Grundstückseigen-
tümern die Möglichkeit eingeräumt, sich 
über ihr Grundstück hinsichtlich eines 
Altlastenverdachts zu erkundigen. 

• Die Eigentümer von Flächen mit Hand-
lungsbedarf OU werden von der Behör-
de über die Feststellung des genannten 
Handlungsbedarfs schriftlich informiert. 
Diese Information ist spätestens dann 
erforderlich, wenn die Behörde orientie-
rende Untersuchungen nach § 9 Abs. 1 
BBodSchG auf der Verdachtsfläche 
durchführen will. 

• Bei altlastverdächtigen Flächen  mit 
Handlungsbedarf 'B-Anhaltspunkte; 
derzeit keine Exposition' werden die Ei-
gentümer ebenfalls durch die Behörde 
schriftlich informiert. Damit wird der 
Grundstückseigentümer davor gewarnt, 
die Expositionsbedingungen für mögli-
che Schadstoffe zu verändern. Gleich-
zeitig wird er gebeten werden, der Be-
hörde entsprechende bauliche Verän-

derungen mitzuteilen und bei Eigen-
tümerwechseln den neuen Eigentümer 
über o.g. Sachverhalt aufzuklären. 

Beispiel 

Für eine Fläche bestehen Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Altlast nach § 3 
Abs. 1 BBodSchV. Die Fläche wird aktuell 
gewerblich genutzt. Die örtliche Situation 
ist durch eine nahezu vollständige Flä-
chenversiegelung und durch günstige hyd-
rogeologische / geologische Standortbe-
dingungen charakterisiert. 

Die Bewertung auf BN 1 führt zum Hand-
lungsbedarf B-Anhaltspunkte; derzeit kei-
ne Exposition und damit zur Erfassung im 
Altlastenkataster. Die Eigentümer werden 
über diesen Sachverhalt wie folgt infor-
miert: 

Der Behörde sind Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast gemäß § 3 Abs. 1  
BBodSchV bekannt geworden. Bei der 
derzeitigen Nutzung ist die Ausbreitung 
möglicherweise vorhandener Schadstoffe 
in die Umwelt jedoch unwahrscheinlich. 
Weitere Untersuchungen wären daher 
zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismä-
ßig. Mit einer Entsiegelung der Fläche 
kann aber eine Situation entstehen, in 
der die Ausbreitung möglich ist. Dann 
muss eine orientierende Untersuchung 
nach § 9 Abs. 1 BBodSchG durchgeführt 
werden. Die Fläche wird deshalb im Alt-
lastenkataster geführt. 

6.2 Information der Gemeinden 

Die betroffenen Gemeinden werden von 
der Behörde über die Aufnahme von Flä-
chen in das Bodenschutz- oder Altlasten-
kataster informiert. Dies ist Vorausset-
zung, dass die Gemeinden als Planungs-
träger bei der Bauleitplanung entspre-
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chende Sachverhalte in ihrer Abwägung 
berücksichtigen können. Außerdem kön-
nen die Gemeinden so auch Auskünfte an 
Grundstückseigentümer erteilen. 

Die Information der Gemeinden erfolgt mit 
Abschluss der Erfassung mittels der in 
Kap. 5.2.3 definierten Informationssyste-
me mit den zugeordneten digitalen Doku-
menten. Die Informationen dieser Systeme 
sind statisch und werden bei den Gemein-
den zunächst nicht fortgeschrieben. Dies 
bedeutet, dass mit zunehmender zeitlicher 
Distanz zur Erfassung die Sachverhalte 
veraltet und unter Umständen nicht mehr 
zutreffend sind. Um den Gemeinden den 
aktuellen Informationsstand zu ermögli-
chen, würde sich ein Zugriff über das Lan-
desverwaltungsnetz (LVN) auf einen Ser-
ver beim Landratsamt anbieten. Hierbei ist 
der Zugriff auf einen für jeden Anwender 
vordefinierten Zuständigkeitsbereich durch 
Passwort geschützt. 

Vorteil des direkten Zugriffs der Kommu-
nen: Dem Nutzer werden immer die aktu-
ellsten Informationen aus WAABIS zur 
Verfügung gestellt. Weitere Fachthemen 
(WSG, NSG, etc.) können mit sehr gerin-
gem Aufwand zusätzlich visualisiert wer-
den.  

Nachteil des direkten Zugriffs der Kommu-
nen: Hohe Kosten, aufwändige Installation 
(WEB-Server, GIS-Server) und Pflege 
(Nutzerkonzept). Aufgrund des direkten 
Zugriffs auf die landratsamtsinternen Da-
tenbanken muss ein Sicherheitskonzept 
mit integriert werden. Die Datenpflege in 
der Behörde muss immer (tages-) aktuell 
sein. 

6.3 Bauleitplanung 

Im Zusammenhang mit der kommunalen 
Bauleitplanung kommt den Ergebnissen 
einer Erfassung wesentliche Bedeutung 
zu. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem 
Bauplanungsrecht. 

Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 und 7 
BauGB /1/ sind bei der Bauleitplanung 
insbesondere Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berück-
sichtigen. Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 6 
BauGB). 

Im Flächennutzungsplan sollen für bauli-
che Nutzungen vorgesehene Flächen ge-
kennzeichnet werden, deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB). Eine 
entsprechende Aussage trifft § 9 Abs. 5 
Nr. 3 BauGB hinsichtlich der Kennzeich-
nung von Flächen im Bebauungsplan. 

Bei der Zusammenstellung des Abwä-
gungsmaterials in einem Bauleitplanver-
fahren besteht seitens des Planungsträ-
gers eine Nachforschungspflicht wegen 
Bodenbelastungen, sofern ein entspre-
chender Anlass gegeben ist. Dieser An-
lass ist regelmäßig gegeben, wenn der 
Planungsträger z. B. aus einem Kataster 
über altlastverdächtige Flächen im Sinne 
von § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG Anhalts-
punkte über das mögliche Bestehen von 
Bodenbelastungen hat /1/. Somit hat der 
Planungsträger u.a. die Ergebnisse einer 
Erfassung in seine Abwägungen im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens einzube-
ziehen. 

Der Planungsträger muss einem Verdacht 
auf Bodenbelastungen nachgehen, die für 
die Rechtmäßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sein können (§ 4 Abs. 3 
BauGB). Hat der Planungsträger Anhalts-
punkte für Bodenbelastungen und geht er 
diesen nicht nach, so kann dies Scha-
densersatzansprüche z.B. von Grund-
stückseigentümern gegen den Träger der 
Bauleitplanung begründen /1/. 

Sieht der Planungsträger im Rahmen der 
Anhörung von behördlichen Stellen als 
Träger öffentlicher Belange (z.B. Boden-
schutz- und Altlastenbehörde, Wasserbe-
hörde) Anhaltspunkte auf erhebliche Bo-
denbelastungen, so hat er dem nachzuge-
hen. Die entsprechenden Flächen sind 
dann hinsichtlich des Vorhandenseins von 
Bodenbelastungen, deren Ausmaß und 
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des Gefährlichkeitsgrades der von den 
Bodenbelastungen zu erwartenden Ein-
wirkungen zu untersuchen (angelehnt an 
orientierende Untersuchungen im Sinne 
von § 3 Abs. 3 BBodSchV) /1/.  

Nach Abschluss der Untersuchungen ist 
über die Kennzeichnung entsprechender 
Flächen im Bauleitplan und über etwaige 
Nutzungskonflikte und deren Behebung in 
Abstimmung mit den Fachbehörden zu 
entscheiden. Vorher kann der Bauleitplan 
nicht in Kraft gesetzt werden. 

Hinsichtlich weiterer Informationen zur 
Berücksichtigung von Flächen mit Boden-
belastungen, insbesondere Altlasten, bei 
der Bauleitplanung aber auch im Bauge-
nehmigungsverfahren wird auf den Mus-
tererlass der ARGEBAU /1/ verwiesen.
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7.3 Hinweise zur Nutzung elek-
tronischer Gewerberegister 
und digitaler VAwS-Daten 

 

Im Folgenden werden Hinweise zur Nut-
zung elektronischer Gewerberegister und 
digitaler VAwS (Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe) – Daten 
bei der Erstellung des Adresspools gege-
ben. 

7.3.1 Nutzung elektronischer Gewer-
beregister 

Die Gewerbedaten werden in den Kom-
munen durch die Gewerbeämter erhoben. 
Die Ausstattung bezüglich der Soft- und 
Hardware im EDV-Bereich ist dabei lan-
desweit sehr uneinheitlich. Große Kom-
munen sowie Stadtkreise erledigen dies 
vorwiegend auf digitaler Basis, so dass in 

den Ballungsräumen die Gewerbebetriebe 
auf dem EDV-Weg übergeben werden 
können. 

Die Gewerbeordnung sowie die Verwal-
tungsvorschriften regeln detailliert das 
Vorgehen bei der Verteilung der Gewer-
bemeldungen. Stadtkreise, Große Kreis-
städte sowie Gemeinden, die einer Ver-
waltungsgemeinschaft angehören, die 
untere Verwaltungsbehörde ist, leiten ihre 
Gewerbemeldungen direkt an die im Ge-
setz genannten Stellen. Die übrigen Ge-
meinden übermitteln dem Landratsamt 
den vollständigen Inhalt der eingehenden 
Gewerbeanzeigen (digital bzw. analog). 
Sie werden von dort aus weiter verteilt. 

 

 

Abbildung 10: Datenfluss der Gewerbemeldungen in Baden-Württemberg 

LfU
ITZ

Stat. Landesamt

Gemeinde

Gewerbe
amt

Gemeinde

Gewerbe
amt

Gemeinde

Gewerbe
amt

Finanzamt

IHK

Handwerkskammer

Eichamt

Arbeitsamt

Berufs-
genossenschaften

AOK

Registergericht

Wirtschaftskontroll-
dienst

Gewerbe-
aufsichtsamt

TULIS

ISGAA
Landratsamt

Umweltamt

Große
Kreisstädte

Gewerbe-
amt Verwaltungsg

emeinschaft

Gewerbe-
amt



50 Fortschreibung der Erfassung altlastverdächtiger Flächen  LfU 

 

Verwendete Software für kommunale 
Gewerberegister 

Auch die EDV-technische Ausstattung der 
kommunalen Gewerbeämter in Baden-
Württemberg ist sehr unterschiedlich. Das 
Spektrum erstreckt sich vom einzelnen 
PC-Arbeitsplatz bis zum Anschluss an 
Großrechnersysteme. In den Kommunen, 
die EDV-gestützte Verfahren einsetzen, 
sind ca. 10 verschiedene kommerzielle 
Softwareprodukte im Einsatz. Die elektro-
nische Weitergabe von Informationen wird 
im Allgemeinen auf der Basis des bundes-
einheitlichen Datensatzes (GWAK1) im 
EDIFACT-Format (Electronic Data Inter-
change For Administration Commerce and 
Transport) durchgeführt. 
 

Qualität der Daten des Gewerberegis-
ters 

Ein wichtiger Aspekt bei der Weiterver-
wendung der Daten des Gewerberegisters 
ist die Qualität der Angaben.  

• Die Praxis beim Ausfüllen der Ge-
werbean-, um- und -abmeldungen 
ist sehr unterschiedlich. Dies be-
trifft neben der Vollständigkeit der 
Angaben besonders die Angaben 
zur Tätigkeit und die Angaben der 
Adressen. 

• Die Angabe der Tätigkeiten, die als 
erstes Kriterium für die Aufnahme 
in den Adresspool dient, ist eine 
Selbstauskunft. Der Inhalt ist kaum 
überprüfbar. 

• Eine Klartextbeschreibung der Tä-
tigkeit ist Pflicht und muss daher 
ausgefüllt sein. Die Ver-
schlüsselung der Tätigkeit hinge-
gen ist nicht zwingend von der 
Kommune durchzuführen. 

• Bei der Vergabe von Branchen-
schlüsseln (nach der Systematik 
der Wirtschaftszweige - WZ_93) 
kann es aufgrund der Freiheitsgra-
de bei der Interpretation der textli-
chen Auskunft über die Tätigkeit zu 
unterschiedlichen Einträgen kom-

men. Weiter wird die Verschlüsse-
lung nach der Haupttätigkeit des 
Gewerbes vorgenommen, was ei-
ne altlastverdächtige Neben-
tätigkeit unter Umständen nicht er-
kennen lässt. 

 

Erstellung des Adresspools aus dem 
digitalen Gewerberegister 

• Überprüfung des digitalen Erfassungs-
standes bei den Kommunen innerhalb 
eines Landkreises. Die Schnittstelle 
EDIFACT muss unterstützt werden.  

• Einlesen der Daten mittels geeigneter 
Software (EDIFACT – Reader) 

• Umsetzen der Branchenschlüsselta-
belle (WZ_93 -> Ursachenschlüssel 
FIS-AGB) 

• Selektion der ab- bzw. umgemeldeten 
Betriebe über Schlüssel (altlastenrele-
vante Branchen) 

• Selektion der ab- bzw. umgemeldeten 
Betriebe über Volltextsuche (Schlüs-
selwörter: Kfz, Tankstelle, ....) in der 
Angabe der Tätigkeiten. 

Sie werden von dort aus weiter verteilt. 

7.3.2 Nutzung von VAwS-Daten 

Die unteren Wasserbehörden erfassen die 
Anlagen zur Lagerung wassergefährden-
der Stoffe zur Terminüberwachung der 
regelmäßig nach der VAwS durch-
zuführenden Überprüfungen und zur Erle-
digung der Berichtspflichten. Für die Er-
fassung der Daten wurde im Jahr 2002 
landesweit ein WAABIS - Modul einge-
führt. 

 

Dateninhalt des WAABIS - Moduls 
VAwS 

Der Datenumfang von VAwS ergibt sich im 
Wesentlichen aus den Berichtspflichten 
der unteren Wasserbehörden an das Sta-
tistische Landesamt nach § 13 UStatG. 
Die Statistik beinhaltet folgende Erhe-
bungsmerkmale: 
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• Art der Anlage  

• Bauart, Baujahr, Material und Fas-
sungsvermögen der Anlage 

• Maßgebende Bauart der Anlage 

• Art des wassergefährdenden Stoffes 

• Wirtschaftszweig des Betreibers 

• Verwendungszweck 

• Gefährdungsstufen 

Zusätzlich gehören die Ergebnisse von 
Überprüfungen der Anlagen (festgelegte 
Prüfintervalle bzw. Routineüberprüfungen) 
zum Datenumfang. 

Erstellung des Adresspools aus dem 
WAABIS - Modul VAwS 

Es wird vorgeschlagen, alle stillgelegten 

• einwandigen Behälter ohne Auf-
fangraum mit Gefährdungsstufe C 
oder D, 

• Abfüll-, Umschlag- und HBV-
Anlagen und 

• Anlagen, bei denen erhebliche 
oder gefährliche Mängel 
festgestellt werden, 

 
zu selektieren und in den Adresspool für 
Verdachtsflächen einzustellen. 
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7.4 Muster eines Legitimationsschreibens 

 
 

Projekt: Erfassung altlastverdächtiger Flächen im Landkreis/ Stadtkreis NN 
 

 

Das Unternehmen NN führt in der Zeit vom _______ bis _______ im Auftrag des 

Landratsamtes / der Stadt NN auf Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetztes 

eine Erfassung von Altstandorten (stillgelegte umweltrelevante Betriebe) und Altabla-

gerungen (ehem. Schutt- und Müllplätze) durch. 

Das Landratsamt / Die Stadtverwaltung bittet Behörden und Firmen, die Akten und 

sonstige Unterlagen der zu erhebenden Flächen besitzen, diese dem o.g. Unterneh-

men zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. 

Grundstückseigentümer werden gebeten, dem Unternehmen die Begehung ihrer Flä-

chen inklusive fotographischer Dokumentation zu gestatten.  

Das Unternehmen NN ist vertraglich verpflichtet, Daten, Ergebnisse und Informatio-

nen, die aufgrund dieses Auftrages gewonnen werden, nur dem Auftraggeber und 

der(n) jeweiligen Kommune(n) zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung zu Ver-

schwiegenheit besteht auch nach Beendigung des Vertrages weiter. 

Für Fragen steht Ihnen gerne Herr / Frau NN, Tel. xy beim Landratsamt / bei der 

Stadtverwaltung zur Verfügung. 
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7.5 Negativliste

Bei der Erfassung können folgende Bran-
chen in der Regel unberücksichtigt blei-
ben. Die Auflistung enthält neben Bran-
chen, die nicht eindeutig als altlastenirre-
levant erkennbar sind, auch solche Ge-
werbearten, die wegen ihres vernachläs-
sigbaren Gefährdungspotentials unbe-
rücksichtigt bleiben können, auch wenn 

dort mit gefährlichen Stoffen in geringen 
Mengen umgegangen wurde. Die Negativ-
liste ist als allgemeine Empfehlung zu ver-
stehen. Modifizierungen entsprechend 
lokalen Erfahrungen der Behörden sind 
möglich. Diese sind im Projektabschluss-
bericht zu dokumentieren. 

 

 

Aluminiumwarenhandel 
Ambulatorium 
An- und Verkauf von Gebrauchtwaren 
Annahme für chemische Reinigung 
Apotheke 
Ausstellungs- und Messeunternehmen 
Autoglasereien 
Autoelektrik 
Autovermietung ohne Werkstatt 
Backhilfsmittelfabriken 
Backofenbau 
Bauschlosserei 
Baustofflager, -handel 
Bauhandwerk Fachgruppe Gipser und 

Stukkateur 
Bauhandwerk Fachgruppe Pflasterer, 

Straßenbau 
Bauwesen - Baueisen 
Beerdigungsinstitute 
Bekleidungsgewerbe, Näherei, Strickerei 

(ohne Textilveredelung usw.) 
Betonbohr- und -schneidtechnik 
Bierleitungsreinigungen 
Bildhauer 
Bilder und Bilderrahmung 
Bildereinrahmungsgeschäfte 
Branntweinhandlung 
Bronzearbeiter 
Carbidlagerung und -verkauf 
Computer- und Kopiercenter 
Dachausbau 
Dachrinnenreinigung 
Dampfkesselvermietung 
Darmhandlungen 
Dentaldepot 
Dentisten 

Drahtgeschäft 
Dreher 
Dreschmaschinenbesitzer 
Drogerie 
Drogengroßhandlung 
Elektrische Installationen 
Elektro-Installationsgeschäfte 
Elektrohandlungen 
Elektrogroßhandlungen 
Elektroinstallationen, Elektrogeräte und -

artikel 
Ersatzgliederwerkstätten 
Fahrradreparaturwerkstätten 
Fettwaren- und Molkereiproduktegroß-

handlung 
Film- und Fernsehproduktionen 
Flaschnereien 
Fliesen- und Bodenleger 
Fotograph 
Fotosatz 
Freileitungsbau 
Fuhrunternehmen (Kleinbetrieb) 
Fußbodenschleifbetriebe 
Futter- und Düngemitteleinzelhandel 
Gartenbaubetrieb, Baumschule 
Garten- und Landschaftsbau 
Gasgerätereparatur 
Gebäudereinigung 
Geigenbau 
Gipser, Stukkateur 
Gipser- und Stukkateurgeschäfte 
Glasbe- und -verarbeitung 
Glasereien 
Glas- und Gebäudereinigung 
Gold- und Silberschmiede 
Graphiker 
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Graphologe 
Großküche 
Großmarkt 
Hausfassadenreinigung 
Herstellen von Pelzbekleidung 
Hopfenaufbereitung 
Huf- und Wagenschmied 
Hut- und Mützenmacher 
Ingenieure 
Innenausbau 
Installateure 
Jaquardkartenstanzereien 
Kabelmontage 
Kaffeeersatzfabriken 
Kammmacher 
Kaschieranstalten 
Kesselreinigung 
Kieselgurgeschäfte 
Kinderwagenreparaturwerkstätte 
Klaviertransport 
Korkholzimport 
Kürschner 
Kürschnereien und Pelzwarengeschäfte 
Küfer, Wagner 
Kolportagegeschäft 
Korbmacher 
Kraftfahrzeugzubehörgroßhandlung 
Krankentransporte 
Kreidemühle 
Kunstgewerbliche Geschäfte 
Kunstgewerbe 
Kunstrestaurierung 
Kunstgewerbliche Werkstätten und Ate-

liers 
Kunstschmiede 
Kupfer- und Messerschmiede 
Lavagroßhandel 
Lebensmittelgroßhandlungen 
Lebensmittelgroßvertrieb 
Lederhandlungen 
Lederstanzerei 
Lederwarenhandlung 
Leimgroßhandlung 
Leistenmacher 
Libellenfabriken 
Lichtpauserei 
Maler (nicht Malwerkstätte) 
Malergeschäfte 
Maler und Radierer 

Malzfabriken 
Maurermeister 
Mechanische Werkstätten - Fahrradme-

chanik 
Mechanische Werkstätten - Invalidenfahr-

zeuge 
Mechanische Werkstätten - Motorfahrrad-

mechanik 
Mechanische Werkstätten - Nähmaschi-

nenmechanik 
Mechanische Werkstätten - Büromaschi-

nenmechanik 
Mechanische Werkstätten - Kinderwagen-

reparatur 
Medizinische Badeeinrichtungen 
Medizintechnik- und Pharmagroßhandel 
Metzger, Schlachter 
Mietwaschküchen 
Möbelpacker und Transporteure 
Montagearbeiten 
Mühlenbetriebe 
Mützenmacher und Mützengeschäfte 
Näherei 
Natursteinbearbeitung 
Obst- und Gemüseverarbeitung 
Ofenreiniger 
Ofensetzer 
Ofen- und Kesselreinigung 
Ölofenreinigung 
Orthopädietechnik 
Orthopädische Fußbekleidung und Kunst-

gliederbau 
Orthopädische Werkstätten 
Papyrolinfabriken 
Parfümeriefabriken 
Perückenmacher 
Pflasterbau 
Pflästerer 
Photographische Apparatereparatur 
Photoreparaturen 
Platten und Plattenleger 
Polstereien 
Polsterer und Dekorateure 
Raumausstatter 
Reparaturwerkstätte für Nähmaschinen, 

Fahrräder 
Repassiergeschäfte 
Rohrreinigung 
Sattler, Täschner 
Schlammkastenreiniger 
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Schäftesteppereien 
Schuhmacher 
Sengerei 
Setzmaschinenreparaturen 
Spengler 
Steinschleiferei 
Stickereiwerkstätte 
Stukkateure 
Taschenuhrengehäusemacher 
Taxiunternehmen ohne Werkstatt 
Tierhaltung, -züchtung 
Torfstreu- und Mullhandlungen 
Tragantwarenfabrik 
Turmuhrmacher 

Uhrmacher 
Velocipedhandlungen / Fahrräder 
Verkauf von Kunststoffisoliermaterial 
Verkauf von Wasch- und Reinigungsmittel 
Vervielfältigungsbüros 
Waggondeckenverleih 
Wagner 
Wäscherei (ohne chemische Reinigung) 
Wäscherinnen 
Waschsalon 
Wasserleitungsapp. und Installateure für 

Gas 
Zahnstocherfabriken 
Zunderfabriken
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7.6 Nutzung von Geo-Basisdaten des Landesvermessungsamtes 

Aktuelle Informationen zur Vereinbarung über die Nutzung der Geobasisdaten zwischen dem 
Ministerium für Umwelt und Verkehr und dem Landesvermessungsamt sind auf der Intranet-
seite der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg enthalten: 

http://www.lfu.bwl.de/local/abt5/itz/rips/vereinbarung.htm 

 

 

Abbildung 11: Intranet-Seite mit Informationen zur Nutzung der Geobasisdaten 
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7.7 Dateinamen der digitalen Dokumente 

 
Für eine übersichtliche Speicherung der Dokumente sollen alle Dateinamen mit der Flächen-
nummer (5-stellig) und der Teilflächennummer (3-stellig) beginnen. Umlaute im Dateinamen 
sind nicht erlaubt. Folgende Namenskonvention muss eingehalten werden (ggf. ist eine Er-
gänzung notwendig): 

 

Tabelle 1: Bezeichnung der digitalen Dokumente  

Dokument Dateinamen-Beispiel 

Stammdatenblatt 04711_000_ST_Datum.pdf 

Übersichtskarte TK 25 04711_000_TK_Datum.pdf 

Lageplan 1:1.500 / 2.500 04711_000_ALK_Datum.pdf 

Lageplan Orthophoto 04711_000_Ortho_Datum.pdf 

Auszüge aus eingesehenen Akten 04711_000_AN_XX_Datum.pdf 

Fotodokumentation 04711_000_FD_ZZ_Datum.jpg 

Bewertungen aus XUMA-B 04711_000_XUMA_YY_Datum.pdf 

 

Hierbei sind:  

Datum:  Format: Tag_Monat_Jahr 
XX:  Nummer der Anlage 
ZZ:  Nummer des Bildes 
YY 01 : Wirkungspfad Boden-Grundwasser 
 02 : Wirkungspfad Boden-Mensch 
 03 : Wirkungspfad Boden-Pflanze 
 04 : Gefahren durch Deponiegas (sobald verfügbar) 
 05 : Wirkungspfad Boden-Oberflächengewässer (sobald verfügbar) 
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7.8 Übergabeformat der Geometriedaten 

 

Die Geometriedaten (Flächen und Inpunkte) sind im ArcView Shape-File-Format zu liefern. 
Abbildung 12 zeigt die Flächen (Polygon) und Inpunkte (Point) als 2 Themen in ArcView. Zu 
jedem Thema sind auch die Attribute zu erkennen. 

 

Abbildung 12: Darstellung der Geometriedaten einer Erfassung in ArcView 

Die Geometrien (Flächen und Inpunkte) müssen mit folgenden Attributen versehen werden. 

Tabelle 2: Attribute der Geodaten 

Feldname Typ Länge Erläuterung 

FFC Zahl 3 Fachführungs-Code (=10) 

OAC Zahl 8 Objektartencode für Altstandorte / Altablagerungen 
(=1) 

GEOM_ID Zahl 5 Geometrietyp (Fläche=1; Punkt=2) 

OBJECT_ID Zahl 14 WAABIS-Objektnummer (entnommen aus FIS-AGB nach dem 
Übertragen der Sachdaten: Tabelle DUA_FLAECHE, Spalte 
OBJECT_ID ) 
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7.9 Inhalt der beiliegenden CD-ROM 

 

Dokumentation der Ergebnisse 

Beispiel für digitale Anlagen 

• Stammdatenblatt 
• Übersichtskarte TK 25 
• Lageplan 1:2.500 
• Lageplan Orthophoto 1:5.000 
• Auszüge aus Akten 1  
• Auszüge aus Akten 2 
• Fotodokumentation 

 

Beispiel 1: Rasterbasierte Dokumentation mit verknüpften Dokumenten 

Beispiel 2: Raster- und vektorbasierte Dokumentation mit verknüpften Dokumenten 

 

Nutzungsbestimmungen für Geobasisdaten - Stand Januar 2003 

• Vereinbarung zwischen dem UVM und dem LV über die Bereitstellung und Nutzung der 
ATKIS-Daten 

• Nutzungsbestimmungen für Geobasisdaten der Vermessungsverwaltung, Version 1.1 
• Berechtigte Behörden und Stellen 
• Liste der begünstigten Aufgaben 
• Vereinbarung zur Weitergabe von Geobasis- und Geofachdaten aus dem UIS / WAABIS-

Verbund an eine datenbearbeitende Stelle (MUSTER) 

 

Handbuch Historische Erhebung altlastverdächtiger Flächen 

(Materialien zur Altlastenbearbeitung Bd. 9) 


